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Kurzreferat

Der IAS 39 steht nach der Finanzkrise 2008 / 2009 in der Kritik: Wertberich-
tigungen seien „too little, and too late“ gebildet worden. Die Einführung des
IFRS 9 soll die frühzeitige Bildung von Wertberichtigungen ermöglichen und
Prozyklizität und Komplexität verringern. Die Bankenaufsicht begrüßt die Ein-
führung des IFRS 9, ist sich aber einig mit der Wissenschaft: Die frühzeitige
Erkennung von makroökonomischen Umschwüngen ist schwierig. Am Beginn
der Covid-19 Pandemie fordern IASB und die Aufsichtsbehörden die Banken
auf, Ermessensspielräume zu nützen, um übermäßige Prozyklizität zu vermei-
den. Die Arbeit stellt zu Beginn den theoretischen Rahmen dar. Darauf auf-
bauend wird anhand von Abschlüssen von österreichischen Banken untersucht,
ob die Erwartungen an den IFRS 9 in der Covid-19 Pandemie erfüllt worden
sind. Eine wichtige Datenquelle ist das Transparency Exercise der EBA. Die
Untersuchung lässt auf keine frühzeitige Erkennung der Krise schließen. Die
überwiegend vergleichbaren Modelle und die Auswertung der Kennzahlen be-
stätigen die Gefahr von Prozyklizität. Die Offenlegungen sind in Teilen wenig
transparent, außerdem schwankt ihre Qualität stark.

Schlagwörter: IFRS 9, Covid-19, erwartete Kreditverluste, Risikovorsorgen, Pro-
zyklizität, forward looking information, post model adjustments, Transparency
Exercise
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Abstract

IAS 39 faces strong criticism after the Great Financial Crisis of 2008/2009:
Credit risk allowances are deemed to be recognised „too little, too late“. IFRS
9 is introduced to allow for timely recognition of risk allowances, and to reduce
procyclicality and complexity. Regulators welcome the new standard, but agree
with science, that the early recognition of macroeconomic swings is difficult. At
the start of the Covid-19 pandemic, IASB and regulators ask banks to exercise
discretion to avoid excessive procyclicality. This paper starts with a theoreti-
cal overview. It then uses financial statements of Austrian banks to determine
whether IFRS 9 meets the expectations during the Covid-19 crisis. The Trans-
parency Exercise of the EBA is an important source for data. No significant
evidence is found for timely recognition of allowances. The use of comparable
models and the assessment of the figures confirm the risk of procyclicality. The
disclosures are in parts little transparent, and their quality is variable.

Keywords: IFRS 9, Covid-19, credit allowances, expected credit loss, procy-
clicality, forward looking information, post model adjustments, Transparency
Exercise
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1 Bewährungsprobe für die Bilanzierung von
erwarteten Kreditverlusten nach IFRS-9 in
der Covid-19 Krise

Nach der Finanzkrise 2008 / 2009 stehen Kreditinstitute und die Regeln zur
Bildung von Wertberichtigungen in der Kritik: die Bildung von Wertberichti-
gungen sei „too little, and too late“ erfolgt (etwa IASB 2011, IN6, oder BCBS
2015, S. 3). Das International Accounting Standards Board (IASB) verabschie-
det daraufhin im Jahr 2014 den IFRS 9. Dieser Standard löst den IAS 39 ab
und regelt unter anderem die Bildung von Wertberichtigungen neu. Der IFRS
9 ist ab 1.1.2018 anzuwenden.

Mit demWechsel von IAS 39 auf IFRS 9 erfolgt ein Paradigmenwechsel: Wert-
berichtigungen sind jetzt (auch) in Höhe der erwarteten Kreditverluste für nicht
wertgeminderte Finanzinstrumente zu bilden: das Incurred Loss Model wird er-
gänzt um ein Expected Loss Model (etwa Sagerschnig 2018, S. 3). Der IFRS 9
enthält Vorgaben, die sich von üblichen Prämissen in der Risikomessung in der
Bankenwelt unterscheiden. Vorhandene aufsichtliche Modelle können einen Aus-
gangspunkt für die Umsetzung darstellen (BCBS 2015, S. 3). Diese haben aber
üblicherweise andere Prämissen, z. B. werden Parameter Through the Cycle
(TTC) oder für Abschwungphasen kalibriert. Bei IFRS 9 steht aber eine früh-
zeitige und ausreichend hohe Risikovorsorge im Fokus (Börstler, Ringschmidt
und Todorova 2018, S. 112, S. 122ff). Dabei müssen insbesondere zukunftsge-
richtete Konjunkturdaten berücksichtigt werden. Die PD etwa muss nicht nur
für die nächsten 12 Monate, sondern für die gesamte Laufzeit geschätzt werden.
Konservativitätszuschläge sind nicht zulässig.

Der IFRS 9 führt das sogenannte Credit-Deterioration-Modell (Gaber und
Gräupl 2018, S. 93) ein. Dabei ist bei einer signifikanten Erhöhung des Kre-
ditrisikos eines Instruments seit Zugang (ohne Vorliegen eines Ausfalls) nicht
mehr der 12-Month Expected Credit Loss (12M-ECL), sondern der Lifetime Ex-
pected Credit Loss (LT-ECL) zu bilanzieren. Üblicherweise werden diese beiden
Kategorien als Stage 1 bzw. als Stage 2 bezeichnet (IASB 2014, S. 16).

Im Ergebnis führt die Umsetzung des IFRS 9 in Banken regelmäßig zu um-
fangreichen Projekten mit großem Aufwand und hoher Unsicherheit, da sich zu
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den prinzipienbasierten Vorgaben des IASB zuerst ein Marktstandard heraus-
bilden musste (ESRB 2017, S. 20).

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) beschäftigt sich intensiv
mit dem neuen Standard. Grundsätzlich begrüßt er die Einführung des Kon-
zeptes der erwarteten Kreditverluste. Die zeitnahe Bildung von Risikovorsorgen
sei jedenfalls zu begrüßen (BCBS 2015, S. 5). Wichtig für den Ausschuss seien
die Stabilität des Finanzsystems und die Konsistenz in der Anwendung. Die
Anwendung des IAS 39 sei sehr unterschiedlich vorgenommen worden (S. 3).

Die Deutsche Bundesbank (Deutsche Bundesbank 2019, S. 97) und das Euro-
pean Systemic Risk Board (ESRB, ESRB 2017, S. 6) beschäftigen sich ebenfalls
mit den zu erwartenden Folgen der Einführung des Standards und weisen auf
die mögliche Prozyklizität hin.

Von Beginn an bestehen in der Wissenschaft Zweifel daran, ob der IFRS 9
die an ihn gestellten Ansprüche überhaupt erfüllen kann. Die Bedenken betref-
fen die Zuverlässigkeit von Prognosen (Reitgruber 2018, S. 195), methodische
Grundsatzfragen und fehlende Datenhistorien (S. 184), mangelnde Vergleich-
barkeit durch Ermessensspielräume (Kudrna 2018, S. 313), befürchtete Prozy-
klizität (Abad und Suarez 2017 oder Grünberger 2013) oder die Kommunizier-
barkeit gegenüber Stakeholdern (Kudrna 2018, S. 306).

Am Beginn der Covid-19 Krise entfalten IASB (IASB 2020) und Aufsichts-
behörden erhebliche Aktivitäten. Die Europäische Zentralbank (EZB) etwa for-
dert die Banken in Bezug auf die Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten
bereits im März 2020 dazu auf, „to avoid excessive procyclicality of regula-
tory capital and published financial statements“ (EZB 2020). Diese Eingriffe
werden kritisiert, da sie wichtige Grundsätze der Bilanzierung (Transparenz,
Vergleichbarkeit, Level Playing Field) gefährden könnten (Barnoussi, Howieson
und Beest 2020, S. 12).

Vor diesem Hintergrund soll die Forschungsfrage beantwortet werden:

Erfüllt die Bilanzierung von erwarteten Risikovorsorgen
nach IFRS 9 in der Covid-19 Krise die in den Standard
gesetzten Erwartungen?

Die Arbeit beginnt mit der Historie und einer methodischen Erläuterung des
IFRS 9. Der Fokus liegt auf den Vorgaben zur Berücksichtigung von zukunfts-
gerichteten Informationen bei der Schätzung der erwarteten Kreditverluste. Um
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eine Überprüfung der Zielerreichung des IFRS 9 zu ermöglichen, werden die Zie-
le zu Beginn aus Sicht des IASB dargestellt. Die Ziele werden den Erwartungen
der Bankenaufsicht, den Herausforderungen für die Banken und den Bedenken
der Wissenschaft gegenübergestellt. Zielkonflikte werden anhand der Veröffent-
lichungen des IASB und der Aufsichtsbehörden ab März 2020 dargestellt.

Die Untersuchung erfolgt anhand von Quartals-, Halbjahres- und Jahresab-
schlüssen österreichischer Banken der Jahre 2018 bis 2020. Die Forschungsfrage
wird wie folgt beantwortet:

• Qualitative Analyse: Qualitative Aspekte wie zum Bespiel Transparenz
und Vergleichbarkeit werden anhand der umfangreichen textlichen Offen-
legungen der Banken in den Abschlüssen der Banken analysiert. Dazu ist
eine Bewertungsmatrix aufzustellen.

• Quantitative Analyse: In der quantitativen Analyse werden zuvor auf-
gestellte Erwartungen anhand von Kennzahlen wie zum Beispiel die Ver-
änderung der Höhe der erwarteten Kreditverluste untersucht.

Die Arbeit befasst sich mit erwarteten Kreditverlusten. D.h. der Fokus liegt
auf Finanzinstrumenten, die keine Wertminderung aufweisen bzw. Finanzin-
strumenten mit erwarteten Kreditverlusten der Stages 1 und 2. Es erfolgt keine
Analyse der Vorgaben für Finanzinstrumente, die eine Wertminderung aufwei-
sen.
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2 Modellierung erwarteter Kreditverluste nach
IFRS 9

2.1 „Too little, too late“ - Wertberichtigungsvorschriften
in der Finanzkrise 2008 / 2009

Die Große Finanzkrise (Great Financial Crisis, GFC, nach Cohen und Edwards
2017, S. 39) von 2007 bis 2009 löst eine Diskussion über die Bilanzierung von
Risikovorsorgen in Banken aus, die u.a. zur Verabschiedung des IFRS 9 führt.
Bereits 2008 macht die Vorgängerin des FSB, das FSF eine Feststellung, die die
methodische Richtung vorgibt:

„Earlier recognition of loan losses could have dampened cyclical mo-
ves in the current crisis.“ (FSF 2009, S. 4)

Ab diesem Zeitpunkt wird zusammenfassend oft gesagt: Risikovorsorgen sei-
en „too little, too late“ gebildet worden (etwa IASB 2011, IN6, oder BCBS
2015, S. 3). Die G20 greifen das Argument in der Erklärung zur Stärkung des
Finanzsystems beim Londoner Gipfel im April 2009 auf (G20 2009a, S. 5). Das
BCBS schreibt 2015, dass die Bilanzierung von erwarteten Risikovorsorgen ein
wichtiger Schritt zur Beseitigung der entsprechenden Schwäche sei (BCBS 2015,
S. 3). Der damalige Leiter der Abteilung Financial Markets bei der BIS, Edward
Cohen, schreibt 2017, dass die Risikovorsorgen in der GFC verspätet bilanziert
worden seien und führt als Grund die damals gültigen Bilanzierungsvorschriften
an (Cohen und Edwards 2017, S. 39). Die Deutsche Bundesbank begrüßt 2019
den Umstieg auf die neuen Bilanzierungsvorschriften, auch weil die Vorschriften
des IAS 39 zu komplex gewesen seien (Deutsche Bundesbank 2019, S. 85). Das
ESRB stellt 2017 auf Basis von Daten der European Banking Authority (EBA)
fest, dass die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Eigenkapitel von Banken
(durch Kreditrisikoverluste, aber auch durch Fair Value-Bilanzierung) nicht zu
vernachlässigen seien. Aus den Daten ist ersichtlich, dass am Höhepunkt der
GFC im Jahr 2009 zwar die höchsten Risikovorsorgen, aber in den Folgejahren
auch noch deutliche Vorsorgen gebildet werden - siehe dazu Abbildung 2.1.

Das Argument wird von der Wissenschaft unterstützt. Huizinga und Lae-
ven 2019 untersuchen die Prozyklizität1 von Risikovorsorgen für Banken aus

1Prozyklizität wird hier in der Definition des FSF 2009, S. 10 verstanden: „The term „pro-

14



Abbildung 2.1: Wertberichtigungen zu der Summe der Aktiva und zu der
Summe des Eigenkapitals, 2005 bis 2016 (ESRB 2017, S. 16)

32 Ländern (damals 28 EU-Länder, Kanada, Norwegen, Schweiz, USA) für den
Zeitraum 1996 bis 2015. Die Autoren stellen fest, dass Risikovorsorgen in der
Eurozone zum BIP-Wachstum negativ korreliert sind. Diese Prozyklizität sei in
der Eurozone etwa zweimal höher als in anderen fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften. Die historische Entwicklung von Risikovorsorgen vs. BIP-Entwicklung
für alle Länder in der Untersuchung zeigt diesen Zusammenhang (siehe Abbil-
dung 2.2).

Beatty und Liao 2010 zeigen, dass Banken, die die Bilanzierung von erwarte-
ten Risikovorsorgen eher verzögern, ihr Kreditgeschäft in einer Rezession stärker
reduzieren. Diese Banken seien außerdem anfälliger für Kapital-Engpässe. Die
Studie untersucht 1370 Banken aus den USA zwischen 1993 und 2009.

Gebhardt und Novotny-Farkas 2011 befassen sich in einer Studie mit der
Einführung von IAS 39. Der IAS 39 ersetze die in Europa üblichen zukunftsge-
richteten Ansätze zur Bilanzierung von Risikovorsorgen (S. 290). Die früheren
prinzipienbasierten Ansätze hätten auf der einen Seite die Bilanzierung von er-
warteten Verlusten erlaubt, gleichzeitig seien sie zur Glättung von Einkommen

cyclicality“ refers to the dynamic interactions (positive feedback mechanisms) between the
financial and the real sectors of the economy. These mutually reinforcing interactions tend
to amplify business cycle fluctuations and cause or exacerbate financial instability.“
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Abbildung 2.2: Risikovorsorgen zu nachlaufenden Aktiva (llp, linke Skala) und
BIP-Wachstum real per Capita (growth, rechte Skala);
Rezessionsphasen nach NBER (NBER recession) (Huizinga
und Laeven 2019, S. 509)

benutzt worden. Die Autoren weisen darauf hin, dass gerade in der GFC die Re-
duktion von Ermessensspielräumen unerwünschte Folgen haben könne, da dem
Markt unter IAS 39 eben zukünftige Verluste später signalisiert werden können
(S. 292). Die Autoren legen dar, dass unter IAS 39 die Bildung von Risiko-
vorsorgen vor allem in wirtschaftlichen Abschwüngen weniger zeitnah passieren
werde (S. 329f).

Das IASB 2014 ergänzt diese Argumentation in der Dokumentation des IFRS
9-Projekts. IAS 39 habe die Möglichkeit eröffnet, die Bilanzierung von Verlus-
ten zu verzögern. Das IASB hält aber fest, dass Verluste unter IAS 39 auch
schon vor Eintritt einer Wertminderung bilanziert werden hätten können. Die
Komplexität des Standards sei darüber hinaus kritisch zu sehen (S. 14).

Die zentralen Kritikpunkte am IAS 39 sind also einerseits die (vor oder in
der Krise) zu spät gebildeten Risikovorsorgen, was die Prozyklizität unterstützt
habe („too little too late“). Andererseits sei der Standard in der Anwendung zu
komplex gewesen.
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2.2 Methodische Grundlagen

2.2.1 Politische Vorgaben: von eingetretenen zu erwarteten
Kreditverlusten

Basierend auf den Argumenten aus dem vorhergehenden Kapitel fordern die
G20 im April 2009 die Standardsetzer auf, die Vorgaben für die Bewertung und
die Bildung von Risikovorsorgen zu verbessern und zu vereinheitlichen. Mit die-
ser Maßnahme soll u.a. die Prozyklizität verringert werden (G20 2009b, S. 3).
In der gleichzeitig veröffentlichten Erklärung zur Stärkung des Finanzsystems
legen die G20 die konkreten Vorgaben fest: Neben der Reduktion der Komple-
xität ist das unter anderem die bessere Berücksichtigung von Risikovorsorgen
„by incorporating a broader range of credit information“ (G20 2009a, S. 5).

Das IASB beginnt die öffentliche Arbeit zur Ersetzung des IAS 39 im Hin-
blick auf Risikovorsorgen mit dem Exposure Draft ED/2009/12 (IASB 2009).
Das Ziel ist die Berücksichtigung von Erwartungen bei der Bildung von
Risikovorsorgen. Das IASB entscheidet damals, Informationen zu operativen
Aspekten eines Ansatzes von erwarteten Cashflows einzuholen (IN6). 2011 ver-
öffentlicht das IASB eine Ergänzung zu diesem Exposure Draft. Diese Ergän-
zung bekräftigt die gemeinsamen Ziele des IASB und des Financial Accounting
Standards Board (FASB): die Bilanzierung von Finanzinstrumenten internatio-
nal vergleichbarer zu machen und die Bildung von Risikovorsorgen zu verbessern
(IASB 2011, IN3). Der finale IFRS 9 wird schließlich im Jahr 2014 verabschie-
det (IASB 2014) und ist für europäische Unternehmen seit 1.1.2018 anwendbar
(IFRS 9, 7.1.1. iVm Art 2 EU 2016/2067).

2.2.2 Das Modell der erwarteten Kreditverluste

Unter IAS 39 sind Risikovorsorgen auf Ebene von Einzelforderungen (Einzel-
wertberichtigungen) oder auf Portfolioebene zu bilden. Auf Ebene des Portfolios
ist in pauschalierte Einzelwertberichtigungen (Vorsorgen für ein Portfolio gleich-
artiger Finanzinstrumente) und Pauschalwertberichtigungen (Incurred but not
reported, IBNR-Risikovorsorgen für Verluste, die bereits eingetreten, aber noch
nicht erkannt waren) zu unterscheiden. Abhängig von den Bewertungskategori-
en sind unterschiedliche Vorschriften anzuwenden. Für die Identifizierung von
Ausfallsereignissen für die Einzelwertberichtigung dürfen nur bereits eingetre-
tene Ereignisse berücksichtigt werden - künftige Ereignisse hingegen nicht (vgl.
etwa Gaber und Gräupl 2018, S. 90).

Im Unterschied dazu verlangt der IFRS 9, dass für finanzielle Vermögenswer-
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te eine „Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste“ (IFRS 9, 5.5.1.) erfasst
wird. Davon umfasst sind Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bilanziert werden, oder Vermögenswerte, die zu Marktwerten im sonsti-
gen Ergebnis bilanziert werden (IASB 2014, S. 15). Für die Kategorie „Erfolgs-
wirksam zum Fair Value“ sind keine Wertberichtigungen zu bilden (Deutsche
Bundesbank 2019, S. 91).

Die Vorgaben zur Wertminderung sind im IFRS 9 in 20 Paragraphen textlich
beschrieben, ohne konkrete Berechnungsmodelle vorzugeben. Die EBA 2017,
S. 27, stellt fest, dass Banken für die Berechnung der erwarteten Kreditver-
luste überwiegend dieses Modell verwenden (eigene Darstellung, siehe zu den
folgenden Erläuterungen etwa Grünberger 2013, S. 2f):

ECL =
n∑

i=1

(EADi ∗ LGDi ∗ PDi)/(1 + EIR)i

Für jede zu berücksichtigende zukünftige Periode n ist das Produkt aus dem
erwarteten Exposure at Default (EAD), der erwarteten Probability of Default
(PD) und dem erwarteten Loss given Default (LGD) für diese Periode zu be-
rechnen und zu diskontieren. Die PD beschreibt die Ausfallswahrscheinlichkeit
eines Schuldners in einer bestimmten Periode und wird in der Regel von einer
Ratingnote abgeleitet; unter IFRS 9 muss die PD makroökonomische Bedin-
gungen berücksichtigen. Der LGD beschreibt die erwarteten Verluste in einer
bestimmten Periode, falls der Schuldner ausfällt. Der EAD ist die Schätzung
der Forderungshöhe bei Ausfall. Für die Abzinsung ist der interne Zinsfuß bei
Abschluss (Effective Interest Rate, EIR) eines Finanzinstruments zu verwen-
den. Die Summe dieser Barwerte für alle zu berücksichtigenden Perioden (siehe
unten) ergibt die erwarteten Kreditverluste (auch: Risikovorsorge, Wertberich-
tigung) eines Finanzinstruments (ECL) zum Zeitpunkt 0.

Die erwarteten Kreditverluste sind unter IFRS 9 bereits zum Zeitpunkt des
Zugangs eines Finanzinstrumente zu erfassen (Gaber und Gräupl 2018, S. 90).
Für Finanzinstrumente, deren Ausfallsrisiko sich seit Zugang nicht signifikant
erhöht hat, sind die erwarteten Kreditverluste für die nächsten 12 Monate (12M-
ECL) zu bilanzieren. Diese Finanzinstrumente werden der Stage 1 zugeordnet
(IASB 2014, S. 16). Wenn sich das Kreditrisiko signifikant erhöht hat, sind
die erwarteten Kreditverluste für die erwartete Restlaufzeit (LT-ECL) zu bi-
lanzieren (IFRS 9, 5.5.3. und 5.5.5., Gaber und Gräupl 2018, S. 92). Diese
Finanzinstrumente werden der Stage 2 zugeordnet (IASB 2014, S. 16).
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Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos liegt vor, wenn sich das Risi-
ko eines Ausfalls seit dem erstmaligen Ansatz eines Finanzinstruments signi-
fikant erhöht hat. Üblicherweise wenden Banken dabei qualitative (z.B. wenn
Zugeständnisse gemacht werden) und quantitative (überwiegend die relative
Änderung der PD) Faktoren an (EBA 2017, S. 31). Bei der Beurteilung sind
angemessene und belastbare Informationen, die ohne unangemessenen Aufwand
verfügbar sind, zu berücksichtigen (IFRS 9, 5.5.9.). Es dürfen nicht ausschließ-
lich Informationen zur Überfälligkeit berücksichtigt werden, allerdings besteht
eine widerlegbare Vermutung, dass eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos
vorliegt, wenn eine Überfälligkeit von mindestens 30 Tagen vorliegt (IFRS 9,
5.5.11.). Wegen der Abhängigkeit von der Veränderung des Ausfallsrisikos seit
Zugang wird das Modell auch Credit-Deterioration-Modell genannt (Gaber und
Gräupl 2018, S. 93).

2.2.3 Bestmögliche Schätzung: Einbindung von zukunftsgerichteten
Informationen

Unter IFRS 9 sind im Unterschied zu IAS 39 erwartete Kreditverluste zu schät-
zen, die dem Zeitwert eines „unverzerrten und wahrscheinlichkeitsgewichteten
Betrag, der durch Auswertung einer Reihe verschiedener möglicher Ergebnis-
se ermittelt wird“ (IFRS 9, 5.5.17. a) und b)), entsprechen. Es sind sämtliche
angemessenen und belastbaren Informationen zu berücksichtigen, einschließ-
lich zukunftsgerichteter Informationen (IFRS 9, 5.5.4.). IFRS 9, 5.5.17. c)
verlangt explizit, dass folgenden Informationen Rechnung zu tragen ist:

• Informationen zu vergangenen Ereignissen

• Informationen zu gegenwärtigen Bedingungen

• Prognosen künftiger wirtschaftlicher Bedingungen

Die Berücksichtigung der Forward Looking Information (FLI) soll zu einer
früheren Bilanzierung von Kreditverlusten führen (IASB 2014, S. 2).
Das IASB erwartet sich nützlichere Informationen für den Bilanzleser und die
Bilanzierung von Änderungen im Kreditrisiko zu jedem Berichtsstichtag. Im
Unterschied zu IAS 39 seien erweiterte Informationen bei der Schätzung der
erwarteten Verluste nötig (S. 14). Historische Daten seien als wichtiger Anker
zu berücksichtigen, müssen aber auf aktuelle Gegebenheiten und Erwartungen
angepasst werden (IASB 2014, S. 19).
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In der Praxis sind auf Basis der FLI Point in Time (PiT)-Erwartungen für
die Parameter EAD, LGD und PD zu entwicklen (BCBS 2015, S. 5). Das heißt,
es müssen Erwartungen zu u. a. Laufzeit, Besicherung und über die Restlaufzeit
erwarteten Ausfallsereignissen gebildet werden (Börstler, Ringschmidt und To-
dorova 2018, S. 113). Im Unterschied zu aufsichtlichen Modellen sind folgende
Punkte zu beachten (ausführlich S. 123f):

• Die Parameter sind auf den langfristigen Durchschnitt statt auf 12 Monate
zu kalibrieren.

• Konservativitätsaufschläge sind nicht zulässig.

• Zukunftsgerichtete makroökonomische Informationen sind zu berücksich-
tigen.

2.3 Die Implementierung von IFRS 9 bei Banken aus der
Sicht von Anspruchsgruppen

2.3.1 Ziele des International Accounting Standards Board (IASB)

Im Exposure Draft 2009/12 zum IFRS 9 gesteht das IASB zu, dass der IAS
39 schwierig zu verstehen und anzuwenden sei (IASB 2009, S. 4). Die Verein-
fachung der Vorschriften ist demzufolge ein wichtiges Ziel. Außerdem sollen
Kreditverluste durch die Verwendung von FLI früher bilanziert werden (S. 6).
Diese Punkte betont das IASB in der Zusammenfassung des IFRS 9-Projekts
(IASB 2014). Weiters sollen Änderungen im Kreditrisiko zeitnah bilanziert wer-
den und die zu berücksichtigenden Information sollen verbreitert werden und
auch Prognosen einschließen (S. 14).

Das IASB 2014, S. 15, betont, dass die Verwendung von nur noch einem
Wertberichtigungsmodell für alle Finanzinstrumente die Komplexität redu-
ziert. Weiters sollen die Bilanzleser durch umfangreiche Offenlegungen besser
in die Lage versetzt werden, Änderungen der Risikovorsorgen zu beurteilen.

2.3.2 Analysen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und der
europäischen Behörden

2015 veröffentlicht das BCBS das Dokument „Guidance on credit risk and ac-
counting for expected credit losses“ (BCBS 2015). Ziel des Papiers ist es, die
aufsichtlichen Erwartungen an die Umsetzung von ECL-Modellen zu kommuni-
zieren. Das BCBS stellt darin fest, dass das Modell der eingetretenen Verluste
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sehr unterschiedlich umgesetzt worden sei. Das Komitee betont die Wichtigkeit
von qualitätsvoller, robuster und konsistenter Anwendung der ECL-
Modelle (S. 3). Gemeint ist damit die konsistente Anwendung in den Bereichen
Kreditrisikomessung, Rechnungslegung und Kapitaladäquanz (S. 6). Als Bei-
spiele, in denen eine konsistente Anwendung stattfinden soll, führt das BCBS
u. a. Ratingsysteme, die Messung der PD oder die Verzugsmessung an (S. 18).
Für die Messung des Defaults empfiehlt das Komitee die Verwendung der auf-
sichtlichen Definition von Default (S. 24).

Das größte Interesse der Bankenaufsicht sei die Stabilität des Finanz-
systems, weshalb die zeitgerechte Bildung von Risikovorsorgen nicht verzögert
werden dürfe (BCBS 2015, S. 5). Bei der Berücksichtigung von zukunftsgerichte-
ten Informationen müssen Banken gründlich vorgehen und sich auf akzeptierte
Methoden der Analyse und Vorhersage stützen (S. 5). Bei der Beurteilung der
Kapitaladäquanz einer Bank müssen die Ermessensspielräume und die Subjek-
tivität berücksichtigt werden, die die Banken bei der Umsetzung des IFRS 9
anwenden müssen (S. 21).

Die EBA führt 2017 eine Auswirkungsstudie zur Einführung des IFRS 9
durch (EBA 2017). Die EBA begrüßt darin den Wechsel von dem Modell der
eingetretenen zu dem Modell der erwarteten Verluste. Sie erwartet, dass mit der
Umsetzung des Standards den Bedenken der G20 („too little too late“) begeg-
net wird. Die Bildung von Risikovorsorgen werde durch die Berücksichtigung
von erweiterten Informationen verbessert werden. So sollte der Standard eini-
ge aufsichtliche Bedenken adressieren und zur finanziellen Stabilität in der
EU beitragen (S. 10). Aber auch wenn die Verluste früher bilanziert würden,
könne das ECL-Modell von IFRS 9 zu höherer Volatilität in den GuV-
Rechnungen der Banken führen (S. 36). In der Untersuchung legt die EBA
dar, dass verschiedenste Prozesse, Daten, Systeme und Modelle zum Einsatz
kämen, um den ECL zu schätzen. Die EBA müsse diese Differenzen und deren
Einfluss auf die Berechnung des ECL erst verstehen (S. 5).

Die Deutsche Bundesbank wertet die Einführung eines einheitlichen Wert-
berichtigungsmodells für alle Finanzinstrumente als Fortschritt (Deutsche
Bundesbank 2019, S. 85). Die frühzeitige und höhere Bildung von Wertbe-
richtigungen und die zeitnahe Bilanzierung von Änderungen des Kreditrisikos
seien positiv zu beurteilen (S. 87). Allerdings stellt die Bundesbank fest, dass
erhebliche Unsicherheiten bei der Implementierung der komplexen Model-
le bestünden und deshalb eine regulatorische Absicherung gegen Klippeneffekte
beim regulatorischen Eigenkapital geschaffen worden sei (S. 97). Durch die zahl-
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reichen Ermessensspielräume könne die Vergleichbarkeit von Abschlüssen
erschwert werden (S. 88). Die Bundesbank verweist auf ESRB 2017 (siehe un-
ten), wo aufgezeigt wird, dass es im Falle von systematischen Verschiebungen
von Stage 1 zu Stage 2 zu prozyklischen Effekten kommen könnte. Aller-
dings könnte die frühzeitige Auflösung von Risikovorsorgen am Tiefpunkt einer
Rezession diese Prozyklizität verringern - wobei diese Erwartungen nicht zu
optimistisch ausfallen dürften (Deutsche Bundesbank 2019, S. 97).

Auf Anfrage des europäischen Parlaments untersucht das ESRB 2017 die
potentiellen Auswirkungen des IFRS 9 auf die Stabilität des Finanzmarktes.
Grundsätzlich hebt das ESRB hervor, dass bei einer fundierten und strikten
Implementierung positive Effekte auf die finanzielle Stabilität zu erwarten sei-
en (S. 5). Der Bericht weist auf ein potentielles Modelling Risk hin (S. 44f).
Dieses könne entstehen, da für die Umsetzung des ECL-Modells signifikante
Aufwände nötig seien (S. 20) und durch das Fehlen von Daten und Erfahrung
in Bezug auf die Modellierung (S. 5). Außerdem könne die Vergleichbarkeit
von Jahresabschlüssen leiden, da bei der Umsetzung signifikante Freihei-
ten und Einflussmöglichkeiten des Managements bestünden (S. 44-45).
Die Studie weist auf einen interessanten Widerspruch hin: Die Einführung des
IFRS 9 geschehe in einer Zeit, in der die Aufsicht Einschränkungen für interne
Modelle bei der Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals diskutiert (siehe
Fußnote S. 41).

Weiters könne die Kreditvergabe von Banken beeinflusst werden, z. B. durch
das Anbieten von kürzeren Laufzeiten der Kredite. Zum Thema Prozyklizität
betont der Bericht, dass ein positiver Einfluss auf die Finanzstabilität erwartet
wird. Die Bildung von Wertberichtigungen könnte gleichmäßiger erfolgen, wenn
die Banken Krisen „well in advance“ (ESRB 2017, S. 47) vorhersehen könnten.
Die positiven Effekte hängen von der Qualität der angewendeten Modelle ab:

„If banks are good at forecasting future macroeconomic conditions,
the recognition of expected credit losses would begin earlier, still at
the top of upswings, and would be less sizable when in the downturn
phase of the cycle.“ (ESRB 2017, S. 36)

Allerdings erkennt der Bericht an, dass Schwankungen in der Wirtschaft oft
schwierig vorherzusehen sind (ESRB 2017, S. 6).

Bei einer marktweiten Erhöhung der Risikovorsorgen könnte es zu einer Kre-
ditklemme kommen (ESRB 2017, S. 6, S. 36). Prozyklizität könne durch zy-
klische Sensitivität der verwendeten Parameter und durch den Wech-
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sel der Finanzinstrumente zwischen den Stages entstehen (S. 31).

Cohen und Edwards 2017 (beide Autoren bekleideten Führungspositionen
bei der BIS) stellen fest, dass die GFC die systemischen Kosten von verspäte-
ter Bildung von Risikovorsorgen in Banken gezeigt habe (S. 39). Die Autoren
kommen in einer vereinfachten Studie zu folgendem Ergebnis: Je früher die Ri-
sikovorsorgen vor der Finanzkrise gebucht worden wären, desto geringer wäre
unter Umständen der „credit crunch“ nach der Krise gewesen. In einem Szenario
unterstellen sie, dass die Risikovorsorgen zwei Jahre früher gebucht werden. Die
Autoren gestehen zu, dass die Banken hierfür vorausschauen können müssten,
woran sie aber in der GFC gescheitert seien:

„Both of these scenarios, of course, assume an unusually strong ca-
pacity for foresight among banks, almost all of which were caught
unaware by the size of loan losses during the crisis.“ (Cohen und
Edwards 2017, S. 53)

2.3.3 Herausforderungen für die Banken

Die prinzipienbasierte Natur des IFRS 9 bedingt Ermessensentscheidungen.
Die nötigen Ermessensentscheidungen legt etwa die RBI im Geschäftsbericht
2019 offen:2

• „Festlegung der Kriterien für eine signifikante Erhöhung des
Kreditrisikos

• Auswahl geeigneter Modelle und Annahmen für die Berechnung
erwarteter Kreditverluste

• Bestimmung der Anzahl und relativen Gewichtung zukunfts-
orientierter Szenarien für jede Produktart/ Marktform und die
damit verbundenen erwarteten Kreditverluste

• Zusammenfassung von Finanzinstrumenten anhand von gemein-
samen Ausfallrisikoeigenschaften in Gruppen mit dem Zweck
der Berechnung erwarteter Kreditverluste“ (RBI 2019, S. 154)

In der oben erwähnten Studie der EBA 2017 werden die teilnehmenden In-
stitute auch zu ihrem Umsetzungsstand der IFRS 9-Einführung befragt. Die

2Die Seitenangaben zu den Abschlüssen beziehen sich auf die fortlaufende Nummer der Sei-
te im pdf-Dokument. Die dort angedruckte Nummerierung der Seiten weicht manchmal
davon ab, u.a. weil verschiedene Offenlegungen mit eigener, nicht durchgehender Seiten-
nummerierung in einem Dokument veröffentlicht werden.
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Banken nennen praktisch alle Bausteine des Modells als Herausforderung: Qua-
lität und Verfügbarkeit von Daten, die Messung der signifikanten Erhöhung des
Kreditrisikos, die Berücksichtigung der vorwärtsgerichteten Information und die
Transfers zwischen den Stages. Die Banken schätzen die Umsetzungsherausfor-
derungen als signifikant ein, vor allem weil dasselbe Personal verschiedene Pro-
jekte in den Bereichen Regulatorik und Rechnungslegung umsetzen müsse. Es
sei schwierig, Personal mit den nötigen Fähigkeiten zu finden (EBA 2017,
S. 24).

Auch die Studie des ESRB 2017 zeigt, dass signifikante Investitionen in
Modelle, IT, Datensammlung und Personal nötig sind. Fachlich sei die Auswei-
tung des Berechnungszeitraums auf die Laufzeit eines Finanzinstruments und
die Umsetzung weiterer methodologischer Änderungen eine Herausforderung
(S. 20). Die Herausforderungen seien vor allem für Banken, die den Kreditrisi-
kostandardansatz (KSA) für die Berechnung der aufsichtlichen Eigenkapitalan-
forderungen anwenden, signifikant. Banken, die ihre Eigenmittelanforderungen
nach dem KSA berechnen, und weniger fortgeschrittene Banken könnten unan-
gemessene Aufwände für die Implementierung des Modells tragen müssen.
Diesen Banken sollten keine unnötig komplexen Vorschriften auferlegt werden
(S. 43).

Kudrna 2018, S. 314, vermutet, dass durch die Einführung des ECL-Modells
Umstellungen in den „Köpfen“ nötig seien. Das Rating eines Kreditnehmers
lasse keinen direkten Rückschluss mehr auf die bilanzielle Wertberichtigung zu.
Die Berücksichtigung von Wertberichtigungen für jedes Finanzinstrument in
Verbindung mit deutlich höheren Wertberichtigungen für Finanzinstrumente
mit einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos führe zu erhöhtem Aufklä-
rungsbedarf gegenüber Vorständen, Aufsichtsräten und Investoren.

Inhaltlich weist Kudrna 2018, S. 307, auf die Herausforderung hin, den Ver-
lauf des Kreditrisikos eines Finanzinstruments zu verfolgen - dies könne vor
allem für einen Altbestand von nicht gerateten Finanzinstrumenten zu einer
Herausforderung werden. Auch die Ermittlung von laufzeitadäquaten Ausfalls-
wahrscheinlichkeiten sei eine Herausforderung.

Erste Erfahrungen aus der Prüfpraxis von KPMG bestätigen die Erwartun-
gen (Schilling 2019). Die Modellierung, Haltung von historischen Daten,
IT, Prozesse und Verantwortlichkeiten zählen zu den Herausforderungen
für die Banken. Handlungsbedarf bestehe in der Automatisierung, bei der Über-
prüfung von Wesentlichkeitsentscheidungen und im Backtesting.
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2.3.4 Bedenken der Wissenschaft

In der Wissenschaft werden verschiedene Aspekte von IFRS 9 kritisch analy-
siert. Dazu zählen die Bereiche mangelnde Vergleichbarkeit durch Ermessens-
spielräume, die Modellierung von Kreditrisiko, die Verfügbarkeit von Daten,
den großen Einfluss von Prognosen und die mögliche Prozyklizität.

Die prinzipienbasierte Natur von IFRS 9 führt zu vielen Ermessensspiel-
räumen. Dies könnte zu erschwerter Vergleichbarkeit führen (etwa Kudrna
2018, S. 313). Grünberger 2013, S. 29, analysiert, dass auch die Vorhersage von
zukünftigen Ratingmigrationen Ermessensentscheidungen benötige. Das könn-
ten Manager wieder zur Glättung von Einkommen verwenden, was zu einer
Reduktion von Transparenz und Marktdisziplin führen könne.

Kudrna 2018, S. 313, und Barnoussi, Howieson und Beest 2020, S. 6, erwar-
ten je nach Bank, Kundenportfolio und getroffenen Annahmen unterschiedliche
quantitative Auswirkungen des IFRS 9, was die Vergleichbarkeit erschwere.
Börstler, Ringschmidt und Todorova 2018, S. 166, halten in diesem Zusammen-
hang fest, dass sich erst konkrete Umsetzungsstandards herausbilden müssten,
um dem Ziel der Vergleichbarkeit näher zu kommen.

Reitgruber 2018, S. 185, hält fest, dass Kreditrisiko von stochastischer Vola-
tilität (seltene, große Ausfälle) geprägt sei und nur schwer statistisch ana-
lysiert werden könne. Darüber hinaus seien ausreichende Zeitreihen kaum
zu finden. Grünberger 2013, S. 26–27, stimmt dem zu - er hält die Daten
von Ratingagenturen für eine der ganz wenigen Quellen für Migrationsmodelle.
Banken hätten fortgeschrittene Ratingmodelle erst während der beiden letzten
Jahrzehnte eingeführt.

Abad und Suarez 2017 vergleichen in ihrer oft zitierten Studie zur Prozykli-
zität von ECL-Modellen die bilanziellen Auswirkungen von unterschiedli-
chen Bilanzierungsvorschriften von Kreditverlusten: Eingetretene Verluste (In-
curred Loss IL, 12M-ECL, LT-ECL, IFRS 9-Modell. Sie verwenden dafür eine
synthetische Bank. Eine Simulation (die auf europäische Unternehmen kali-
briert wird) zeigt die Auswirkungen eines endogenen Schocks auf die Quote der
Wertberichtigungen im Verhältnis zu den Forderungen. Der endogene Schock
tritt zum Zeitpunkt 0 ein und wird für 12 Perioden simuliert (siehe Abbildung
2.3). Die Wertberichtigungsquote beim Modell der eingetretenen Verluste steigt
erst in Periode 1 (also eine Periode nach Eintritt des endogenen Schocks) an.
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Das LT-ECL-Modell weist absolut die höchste Wertberichtigungsquote auf; das
IFRS 9-Modell aber den höchsten Zuwachs bei Eintritt des Schocks (S.
20). Der starke Zuwachs bei Eintritt des Schocks wird als „cliff effect“ bezeich-
net, der durch den Wechsel von Stage 1 nach 2 ausgelöst wird (S.21). Die ver-
schiedenen Modelle zeigen schlussendlich die gleiche Auswirkung des Schocks,
verteilen diese Auswirkungen aber über unterschiedliche Zeiträume. Die Ergeb-
nisse der Banken werden durch das IFRS 9-Modell bei Eintritt der Krise am
meisten belastet (S. 21).

Abbildung 2.3: Wertberichtigungsquoten einer IRB-Bank unter verschiedenen
Modellen in Prozent (Abad und Suarez 2017, S. 20)

Zusammenfassend stellen die Autoren fest, dass die Bilanzierung von erwar-
teten Kreditverlusten das Angebot an Krediten am Beginn einer Kri-
se stärker reduzieren könne. Dies könne die Prozyklizität sogar erhöhen
(Abad und Suarez 2017, S. 4). Die Auswirkungen eines Wirtschaftsabschwungs
könnten verringert werden, wenn dieser Abschwung eine Periode im Vorhinein
erkannt werden könnte. Allerdings sei das schwierig:

„Given the difficulty to predict changes in the cyclical position of
the economy, these results suggest that [...] more forward-looking
provisioning methods may mean that banks experience more sudden
falls in regulatory capital right at the beginning of contractionary
phases of the credit or business cycle.“ (Abad und Suarez 2017, S. 4)

Auch Reitgruber 2018 stellt fest, dass Wirtschaftsprognosen nur kurzfris-
tige Vorhersagen ermöglichen. Sie „versagen jedoch [...] bei der Prognose der
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Tiefe extremer Ereignisse“ (S. 195).

Eines der Ziele von IFRS 9 ist die Reduktion der Komplexität der Wertbe-
richtigungsvorschriften. Grünberger 2013 vergleicht drei Ansätze (IL, LT-ECL,
IFRS 9) und befindet, dass (aus Modellierungssicht) der IFRS 9-Ansatz
der komplexeste sei (S. 7). Da es keine empirischen Erfahrungen mit ECL-
Modellen in großen Volkswirtschaften gebe, geht Grünberger ähnlich wie Abad
und Suarez 2017 vor: Er simuliert die drei Ansätze anhand historischer Daten
der Ratingagentur Moody’s (siehe Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4: Wertberichtigungsquoten der Forderungen in Basispunkten:
Modell eingetretene Verluste (IL), Modell LT-ECL (LL),
Modell IFRS 9 (3B) (Grünberger 2013, S. 12)

Grünberger 2013, S. 11, hält fest, dass sich die Ansätze in der Höhe der Wert-
berichtigung, aber nicht signifikant im Timing unterscheiden. Die Korrelation
mit dem BIP ist bei allen Modellen faktisch gleich hoch (S. 12). Die ECL-
Modelle führen zu einem volatileren Einkommen - wobei die Unterschiede nicht
materiell sind (S. 14). Auch dieser Autor hält fest, dass ECL Modelle besser
sein könnten, wenn Banken eine höhere Prognosekraft entwickeln als die Ratin-
gagenturen - bei perfekten Vorhersagen könnten ECL-Modelle einen glättenden
Effekt auf die GuV haben. Der Autor stellt aber fest:

„However, the assumption of perfectly predictable migrations is un-
realistic.“ (Grünberger 2013, S. 19)

Reitgruber 2018, S.185f und S.194, weist auf die unterschiedlichen Zielsetzun-
gen von Aufsichtsbehörden und IASB hin. Für die Aufsichtsbehörden stehen
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eine stabile Kapitalausstattung und die Vermeidung von Prozyklizität im Vor-
dergrund. Das IASB hat im Unterschied dazu das Ziel der ökonomisch korrekten
Darstellung unter Berücksichtigung der vorhandenen Informationen. Der Autor
hält fest, dass die Einführung von IFRS 9 einen großen Einfluss statistischer
Modell auf die G&V bringt. Die steigende Volatilität der Risikokosten werde
deren Planbarkeit verringern - diese Schwankungen müssten durch das regula-
torische Kapitel ausgeglichen werden.

2.4 Zusammenfassung von Erwartungen, kritischen
Punkten, Bedenken und Zielkonflikten

Für die weitere Analyse werden die wichtigsten ermittelten Aspekte zu drei Be-
reichen zusammengefasst. Diese drei Bereiche werden im Anschluss qualitativ
und quantitativ untersucht. Die drei Bereiche sind:

• Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen: Die grundlegende Erwar-
tung an die Einführung des IFRS 9 ist die frühzeitige Bilanzierung von
Risikovorsorgen. Dieses Ziel steht hinter dem methodischen Wechsel von
eingetretenen zu erwarteten Verlusten und soll durch die Verbreiterung
der zu berücksichtigenden Informationen, inklusive makroökonomischen
Prognosen, erreicht werden. Sowohl Aufsichtsbehörden als auch die Wis-
senschaft sind sich einig, dass die Erreichung des Ziels stark von der Qua-
lität der verwendeten Prognosen abhängt. Das ESRB 2017 oder Cohen
und Edwards 2017 weisen darauf hin, dass makroökonomische Umschwün-
ge schwierig zu erkennen seien und vor der GFC nicht erkannt worden
sind. Grünberger 2013 und Abad und Suarez 2017 halten fest, dass die
Prognose von Umschwüngen oder Ratingmigrationen schwierig sei. Laut
Reitgruber 2018 versagen Prognosen insbesondere bei Krisen. Die frühzei-
tige Bildung von Risikovorsorgen kann die Prozyklizität verringern (siehe
nächster Punkt).

• Bewertung von möglicher Prozyklizität: In Abgrenzung vom ersten
Punkt sind hier Interaktionen zwischen dem Finanzsektor und den realen
Wirtschafts-Sektoren beim Ausbruch oder während einer Krise gemeint.
Die Reduktion von Prozyklizität ist ein erklärtes politisches Ziel der G20.
Die Aufsichtsbehörden erwarten von der Einführung des IFRS 9 gründ-
sätzlich positive Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems. Al-
lerdings könnte laut EBA 2017 das Credit-Deterioration-Modell des IFRS
9 zu höherer Volatilität in der GuV führen. Das ESRB 2017 erkennt, dass
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gerade das IFRS 9-Modell selbst Prozyklizität verursachen könnte (Zykli-
zität der Parameter, Credit Deterioration Model). Grünberger 2013 sieht
keinen Timing-Vorteil von IFRS 9, laut Abad und Suarez 2017 weist das
IFRS 9-Modell am Beginn einer Krise den höchsten Zuwachs an Risiko-
vorsorgen auf. Eine marktweite Erhöhung der Risikovorsorgen am Beginn
einer Krise könnte das Kreditangebot verringern (ESRB 2017, Abad und
Suarez 2017). Wie Reitgruber 2018, S. 194, analysiert, ist die Wahrneh-
mung von Prozyklizität ein potentieller Zielkonflikt zwischen IASB und
den Aufsichtsbehörden: das Ziel der Regulatoren ist eine stabile Eigen-
kapitalausstattung - Prozyklizität ist deshalb negativ zu sehen. Für das
IASB steht im Unterschied dazu die ökonomisch korrekte Darstellung im
Mittelpunkt. Die steigende Volatilität der Risikokosten müsse durch das
regulatorische Kapital ausgeglichen werden (S. 186).

• Vergleichbarkeit und Konsistenz in der Anwendung: Dieser Punkt
fasst verwandte Aspekte zusammen. Die Reduktion der Komplexität des
IAS 39 ist ein erklärtes Ziel des IASB 2009. Dies soll durch die Einführung
eines einheitlichen Modells für Wertberichtigungen von Finanzinstrumen-
ten erreicht werden. Das BCBS 2015 und die Deutsche Bundesbank 2019
begrüßen dieses Ziel. Für die Aufsichtsbehörden sind aber darüber hinaus
Vergleichbarkeit und konsistente Anwendung des Standards im Hinblick
auf die Kapitaladäquanz sehr wichtig. Ein wichtiges Beispiel für konsis-
tente Anwendung ist die Verwendung der aufsichtlichen Definition von
Default in den Bereichen Kreditrisikomessung, Rechnungslegung und Ka-
pitaladäquanz (BCBS 2015, S. 24). Hier liegt ein potentieller Zielkonflikt
vor. Die Aufsichtsbehörden und die Wissenschaft weisen darauf hin, dass
die zahlreichen Ermessensspielräume die Vergleichbarkeit von Abschlüs-
sen erschweren (Deutsche Bundesbank 2019, ESRB 2017, Kudrna 2018).
Laut Grünberger 2013 sind auch für die Einschätzung von zukünftigen
Migrationen Ermessensentscheidungen nötig.

29



3 Veröffentlichungen von Aufsicht und IASB in
der Covid-19 Krise

Dieses Kapitel liefert eine zeitliche Festlegung für den Beginn der Krise. Es
zeigt die Eingriffe beim IFRS 9 durch die Aufsichtsbehörden und ermöglicht
eine Bewertung der Wahrnehmung des IFRS 9 bei Ausbruch einer Krise.

3.1 Überblick über die Veröffentlichungen

Ab März 2020 ergreifen die Regierungen in Europa Maßnahmen, um die Covid-
19 Pandemie einzudämmen. Die österreichische Regierung etwa verordnet einen
Lockdown ab dem 16.3.2020 (siehe etwa „Die Chronologie der Corona-Lockdowns“
2021). Noch im März veröffentlichen das IASB und die für Österreich relevan-
ten Aufsichtsbehörden verschiedene Stellungnahmen. Unter anderem geben die
Behörden darin Auskunft zur Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten. In
Tabelle 3.1 ist eine Auswahl dieser Veröffentlichungen ab März 2020 enthalten.

Institution Titel Datum
EZB ECB Banking Supervision provides further

flexibility to banks in reaction to coronavirus
20.3.2020

ESMA Accounting implications of the COVID-19
outbreak on the calculation of expected credit
losses in accordance with IFRS 9

25.3.2020

EBA Statement on the application of the
prudential framework regarding Default,
Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19
measures

25.3.2020

FMA Informationsschreiben COVID-19
Maßnahmen – Bankenaufsicht

25.3.2020

IASB IFRS 9 and covid-19 27.3.2020
SSM IFRS 9 in the context of the coronavirus

(COVID-19) pandemic
1.4.2020

BCBS Measures to reflect the impact of Covid-19 3.4.2020

Tabelle 3.1: Wichtige aufsichtliche Veröffentlichungen zu Covid-19 von März
bis April 2020
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Die EZB 2020 betont ihre Flexibilität bei der Anerkennung staatlicher Garan-
tieprogramme und Moratorien in der Behandlung von Non Performing Loans
(NPL). Sie fordert die Banken auf, übermäßige Prozyklizität bei der Anwen-
dung des IFRS 9 zu vermeiden bzw. prozyklische Annahmen in den Modellen
zu vermeiden. Das Ziel der EZB ist, dass die Banken ihrer makroökonomischen
Rolle auch in der Krise nachkommen können:

„The European Central Bank (ECB) today announced further mea-
sures to ensure that its directly supervised banks can continue to fulfil
their role to fund households and corporations amid the coronavirus-
related economic shock to the global economy.“ (EZB 2020, S. 1)

Die European Securities and Markets Authority (ESMA) veröffentlicht weni-
ge Tage später in Abstimmung mit der EBA eine vergleichsweise umfangreiche
Stellungnahme zur Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten nach IFRS 9
(ESMA 2020). Die ESMA weist darauf hin, dass die staatlichen Unterstüt-
zungsprogramme bei der Feststellung der signifikanten Erhöhung des Kreditri-
sikos berücksichtigt werden müssen. Es müsse sorgfältig überprüft werden, ob
die Vermutung des 30-Tages-Verzuges widerlegt werden könne (S. 3), und ob
der Schock nur temporärer Natur sei (S. 4). Transparenz durch entsprechende
Veröffentlichungen sei wichtig (S. 5).

Auch die EBA 2020, S. 3, hält fest, dass die signifikante Erhöhung des Kredi-
trisikos über die erwartete Restlaufzeit gemessen werden muss; außerdem dürfe
die Anwendung von IFRS 9 nicht mechanistisch geschehen. Wie die ESMA
stellt die EBA die Annahme in den Raum, dass der Schock nur temporär sei,
außerdem seien verlässliche Informationen in der aktuellen Situation selten. Die
EBA empfiehlt, die langfristigen Effekte auf die Schuldner zu berücksichtigen,
um Klippeneffekte aus dem Stufentransfer zu vermeiden.

Am selben Tag veröffentlichen FMA und OENB 2020 ein Schreiben an die
WKÖ. Die österreichische Aufsicht weist auf dieselben Punkte wie die vorge-
nannten Institutionen hin (Ausnutzung vorhandene Spielräume, Berücksichti-
gung der gesamten Laufzeit bei der Feststellung der Erhöhung des Kreditrisi-
kos).

Das IASB hält in seiner Stellungnahme gleich zu Beginn fest:

„A number of assumptions and linkages underlying the way ECLs
have been implemented to date may no longer hold in the current
environment.“ (IASB 2020, S. 1)
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Im weiteren Verlauf erwähnt das IASB die gleichen Stellschrauben wie die
anderen Institutionen, um der Unsicherheit der Krise zu begegnen (IASB 2020,
S. 1-2): Berücksichtigung der gesamten Laufzeit bei der Feststellung der Er-
höhung des Kreditrisikos, keine mechanistische Anwendung der Regeln, hohe
Unsicherheit des Umfelds, Wichtigkeit von Transparenz. Falls die Effekte der
Pandemie nicht in den Modellen abgebildet werden können, sollten sogenannte
„post-model overlays or adjustments“ (S. 2) zur Anwendung kommen.

Der Single Supervisory Mechanism (SSM 2020) beschäftigt sich intensiv mit
den verwendeten Szenarien. Es gebe aktuell nur wenig belastbare FLI. Die
verwendete PD könne stark steigen, wenn die BIP-Prognose schlecht sei (S. 3).
Die Relevanz von Information nehme ab, je weiter eine Prognose in die Zukunft
reicht (S. 4). Die von der EZB veröffentlichten Szenarien sollten als Ankerpunkte
für die Banken dienen; bei abnehmender Relevanz sollte eine langfristige Pro-
gnose angewendet werden (S. 5).

Das BCBS 2020 erwähnt ebenfalls die hohe Unsicherheit der aktuellen Situa-
tion, die Notwendigkeit der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie die
geringe Verfügbarkeit von zuverlässiger Information. Statt der mechanistischen
Anwendung solle die vorhandene Flexibilität genutzt werden und gebührendes
Gewicht auf langfristige ökonomische Trends gelegt werden (S. 2).

3.2 Beurteilung hinsichtlich Anwendung und
Zielkonflikten

Die Aufsicht schätzt den IFRS 9 offensichtlich als potentiell prozyklisch ein,
etwa durch Klippeneffekte beim Stufentransfer. Um die damit verbundenen
Gefahren für die Finanzstabilität einzudämmen, erfolgen diverse Veröffentli-
chungen. Vom BCBS bis zu den nationalen Behörden werden in kürzester Zeit
ähnlich lautende Texte veröffentlicht. Im Vergleich zu anderen Themen nimmt
die Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten unter IFRS 9 eine prominente
Rolle in diesen Veröffentlichungen ein.

Ein Vergleich der Veröffentlichungen bestätigt, dass die Anwendung des IFRS
9 einem Zielkonflikt unterliegt. Das IASB macht eher grundsätzliche Feststel-
lungen zur Anwendung, hat aber weiterhin die einzelne Bilanz im Fokus. Trans-
parenz sei vor allem in dieser Krise wichtig, um die Leser von Bilanzen über
die Auswirkungen der Krise zu informieren (IASB 2020, S. 2). Die Aufsichts-
behörden gehen viel weiter in ihren Veröffentlichungen: Sie geben (mindestens
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indirekt) konkrete Einschätzungen zur Dauer der Krise ab (etwa ESMA 2020,
S. 4) oder machen Vorschläge zum Eingriff in Modelle (BCBS 2020, S. 2). Im
Fokus stehen dabei die Stabilität des Finanzsystems bzw. die Sicherstellung der
Finanzierung der Volkswirtschaft durch die Banken (EZB 2020).

Es ist anzunehmen, dass die Transparenz und Vergleichbarkeit in der Krise
eher leiden. Die Aufsichtsbehörden fordern die Banken auf, die Ermessensspiel-
räume des IFRS 9 zu nutzen; das IASB stellt sogar fest, dass sogenannte Post-
model overlays eingesetzt werden sollten. Diese werden per Definition durch
subjektive Ermessensentscheidungen bestimmt. Die Overlays müssten einge-
setzt werden, da die Annahmen und Abhängigkeiten in vielen Modellen
in der Krise nicht mehr funktionieren (IASB 2020, S. 1). Barnoussi, Ho-
wieson und Beest 2020, S. 6, bestätigen, dass viele Modelle Schwierigkeiten mit
der Krisensituation haben. Diese Autoren sehen durch die Interventionen von
Aufsichtsbehörden die Grundsätze Transparenz, Vergleichbarkeit und
Level Playing Field in Gefahr (S. 12). EY 2020, S. 3, stellt fest, dass jegli-
cher Eingriff erhebliche Ermessensentscheidungen bedinge. Im weiteren Verlauf
der Arbeit ist zu prüfen, wie Transparenz und Vergleichbarkeit in der Krise zu
beurteilen sind.

Es ist dabei offen, ob der Standard im Vorfeld der Krise zu einer frühzeitigen
Bildung von Risikovorsorgen geführt hat, was die Prozyklizität dämpfen könnte.
Diese Erwartung wird im weiteren Verlauf der Arbeit auf Basis der Abschlüsse
österreichischer Banken verifiziert.
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4 Auswirkungen von Covid-19 auf die
Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten
bei österreichischen Banken

In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage anhand von Quartals-, Halbjahres-
und Jahresabschlüssen österreichischer Bankengruppen beantwortet. Die drei
herausgearbeiteten Bereiche werden qualitativ und quantitativ untersucht. Das
Kapitel beschreibt die Festlegung der Stichprobe, die Erstellung der Bewer-
tungskriterien für den qualitativen Teil, die Definition der Kennzahlen für den
quantitativen Teil und schließt mit der Bewertung der Erwartungserfüllung des
IFRS 9 in der Covid-19 Krise.

4.1 Methodische Grundlagen

4.1.1 Auswahl der Stichprobe

Gegenstand der Untersuchung sind die Abschlüsse österreichischer Bankengrup-
pen. Ausgangspunkt der Stichprobe ist das Transparency Exercise (TRE) der
EBA (EBA 2021). Die EBA veröffentlicht seit 2013 umfangreiche Daten für
die größten Banken in der EU auf jeweils höchster Konsolidierungsebene. Die
Datensätze beinhalten quartalsweise Daten zu Bilanzen, Eigenkapital, risiko-
gewichteten Aktiva, Kreditrisiko, Marktrisiko und zu öffentlichen Schuldnern.
In den sogenannten Other Templates sind seit 2019 Daten zu Risikovorsorgen
nach IFRS 9 enthalten. Diese beinhalten Informationen zu Buchwerten und
Risikovorsorgen nach Stages. Das TRE ist der Ausgangspunkt der Stichprobe
und liefert Daten für die quantitative Untersuchung.

Im Jahr 2020 veröffentlicht die EBA Daten zu zwei Terminen: Im Frühling
werden die Daten für den Jahresabschluss 2019 veröffentlicht, im Herbst 2020
die Quartalsstichtage März und Juni 2020. Insgesamt sind im Herbst-TRE 129
Banken aus 26 Ländern enthalten. Der Datensatz beinhaltet 6 österreichische
Bankengruppen, die alle vom SSM beaufsichtigt werden:

• BAWAG Group AG

• Erste Group Bank AG
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• Raiffeisen Bank International AG

• Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen

• Sberbank Europe AG

• Volksbanken Verbund

Die Daten für die qualitative Untersuchung für diese Bankengruppen sind
den jeweiligen Abschlüssen zu entnehmen.

Um die Abdeckung des österreichischen Marktes zu erhöhen, sollen in dieser
Arbeit weitere Banken analysiert werden. Deren Daten sind für die qualitative
und die quantitative Untersuchung den Abschlüssen zu entnehmen. Im Kontext
dieser Arbeit ist dabei der Zeitraum Dezember 2018 bis Juni 2020 relevant.

Die weiteren Banken werden auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen
der OENB ermittelt (OENB 2021). Diese Daten stammen aus den Jahresab-
schlüssen der Einzelbanken. D.h. es muss kontrolliert werden, ob für die ermit-
telten Banken Jahresabschlüsse nach IFRS vorliegen. Die Reihung erfolgt auf
Basis der Kundenforderungen. Bei den Kundenforderungen sind die erwarteten
Kreditverluste typischerweise höher als bei Ausleihungen in Form von Wertpa-
pieren. Bei Berücksichtigung etwa der Bilanzsumme wiederum käme es zu einer
Verzerrung der Ergebnisse durch Positionen wie Sachanlagen oder Beteiligun-
gen.

Per Jahresende 2019 weisen die im Datensatz der OENB enthaltenen 506
Banken in Summe Kundenforderungen von EUR 466,8 Mrd aus. Bei Analyse
der größten 20 Banken ist eine Abdeckung des Marktes von ca. 63 % gegeben.
Von den 20 größten Banken sind 5 bereits im TRE enthalten. Die Sberbank
Europe AG ist (auf Basis ihres Einzelabschlusses) nicht unter den 20 größten
Banken zu finden. Von den 20 größten Banken sind diejenigen auszuscheiden,
die bereits im konsolidierten Abschluss einer Bankengruppe enthalten sind (das
betrifft insbesondere den Sparkassen- und den Volksbankensektor). Des weite-
ren sind diejenigen Banken auszuscheiden, für die keine Halbjahresfinanzbe-
richte zum Juni 2020 auffindbar sind. Für die Sberbank Europe AG ist kein
Halbjahresbericht zu finden. Die Bankengruppe weist außerdem nur einen ge-
ringen Marktanteil in Österreich auf.

Folgende Bankengruppen fließen demnach in die Untersuchung ein:

• BAWAG Group AG
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• Erste Group Bank AG

• Raiffeisen Bank International AG

• Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen

• Bank Austria Gruppe

• Volksbanken Verbund

• Oberbank AG

• Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien AG

• Hypo Vorarlberg Bank AG

• HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

• Bank für Tirol und Vorarlberg AG

• BKS Bank AG

• Hypo Tirol Bank AG

• Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft

4.1.2 Methodik der qualitativen Analyse: Festlegung der
Bewertungskriterien

Der qualitative Analyseteil der Arbeit befasst sich mit den textlichen Offenle-
gungen der Banken in den Halbjahresabschlüssen 2020. Zu diesem Zeitpunkt
sind die oben beschriebenen Veröffentlichungen von IASB und den Aufsichts-
behörden bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Covid-19 Pandemie spä-
testens zu diesem Zeitpunkt in den erwarteten Kreditverlusten der Banken Be-
rücksichtigung findet. Die Notwendigkeit von Modellanpassungen und Overlays
deutet darauf hin, dass eben keine frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen vor-
liegt. Außerdem ist der dritte Bereich Vergleichbarkeit und Konsistenz in
der Anwendung zu prüfen. Es werden also folgende Aspekte überprüft:

• Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen

• Vergleichbarkeit

• Konsistenz

• Transparenz
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• Komplexität

Die Überprüfung der Aspekte erfolgt anhand von Bewertungskriterien, die
nachvollziehbare aggregierte Aussagen ermöglichen. Die Auswahl der Kriterien
stützt sich auf Anforderungen der Aufsicht (BCBS 2015, Principle 7 und 8,
ESRB 2017) und auf Umfragen, die von den Aufsichtsbehörden durchgeführt
worden sind (etwa EBA 2018). In Tabelle 4.1 sind die ausgewählten Kriterien
und die zugeordneten Aspekte ersichtlich. Die Bewertung der Kriterien wird an-
hand des Bewertungsschlüssel in Tabelle 4.2 vorgenommen. Des weiteren wird
der textliche Umfang der Offenlegungen angegeben.

Für die Kriterien und Aspekte sind Aussagen über die Verteilung der Wertun-
gen zu treffen. Dazu werden Boxplots erstellt und die Mittelwerte angegeben.
Außerdem sind Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten zu berichten. Zur Illustra-
tion werden Best Practice-Beispiel gezeigt. Es soll eine Bewertung der Erfüllung
der einzelnen Aspekte für die untersuchte Stichprobe abgegeben werden. Die
Verfügbarkeit von Daten für die quantitative Analyse wird mit dem Aspekt
Vergleichbarkeit festgestellt.

Nr Aspekt Kriterien
1 Konsistenz Es ist offen gelegt, ob einheitliche Ratingsysteme für

die Rechnungslegung und aufsichtliche Zwecke zur
Anwendung kommen.

2 Konsistenz Es ist offen gelegt, dass gruppenweit die gleichen Sys-
teme, Modelle und Definitionen für die Berechnung
des ECL zum Einsatz kommen.

3 Konsistenz Es ist offen gelegt, dass eine einheitliche Definition für
den Ausfall zum Einsatz kommt (Rechnungslegung,
aufsichtliche Zwecke).

4 Transparenz Es ist nachvollziehbar, dass alle Finanzinstrumente,
für die Risikovorsorgen unter IFRS 9 gebildet werden
müssen, kontinuierlich hinsichtlich Änderungen in der
Kreditqualität überprüft werden.

5 Transparenz Die Kritierien zur Feststellung der signifikanten Er-
höhung des Kreditrisikos sind offen gelegt.

6 Transparenz Die Bildung von Portfolios für die Modellentwicklung
ist nachvollziehbar offen gelegt.

7 Transparenz Die Ermittlung und Anwendung von makroökono-
mischen Szenarien sowie deren konkrete Werte sind
nachvollziehbar (intern, extern, Quelle, Dauer der
Szenarien).
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8 Transparenz Die Anzahl der Szenarien, die berücksichtigt werden,
ist offen gelegt.

9 Transparenz Die Anwendung der Low Credit Risk Exemption ist
nachvollziehbar beschrieben.

10 Transparenz Die Vermutung, dass ein Verzug von 30 Tagen oder
mehr zu einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisi-
kos führt, wird angewendet.

11 Frühzeitige Bil-
dung von Risi-
kovorsorgen

Es erfolgt eine zeitnahe und nachvollziehbare Berück-
sichtigung der Covid-19 Pandemie in der qualitativen
Offenlegung (Einfluss, Änderungen im Modell).

12 Frühzeitige Bil-
dung von Risi-
kovorsorgen

Falls in der Krise Management Overlays zur Anwen-
dung kommen, sind diese gut nachzuvollziehen.

13 Komplexität Die Bank legt offen, dass sie das PD x LGD x EAD-
Modell anwendet.

14 Komplexität Der Text ist in einer verständlichen Sprache formu-
liert, die Argumentation ist nachvollziehbar, die Glie-
derung ist nachvollziehbar, Fachbegriffe sind erklärt.

15 Komplexität Die verwendeten Modelle (PiT-Modelle für die Be-
rücksichtigung von FLI) sind nachvollziehbar, ver-
ständlich und nicht unnötig komplex. Es ist klar, auf
welche Parameter die Modelle wirken.

16 Komplexität Die Ermittlung der erwarteten Kreditverluste ist ins-
gesamt nachvollziehbar und kann in allen zentralen
Belangen beurteilt werden (z.B. signifikante Erhö-
hung des Kreditrisikos, Anzahl Portfolios, Schätzung
der Parameter).

17 Vergleichbarkeit Die Offenlegungen ermöglichen den Vergleich im Ban-
kensektor. Das Volumen und die erwarteten Kredit-
verluste (insbesondere für Forderungen an Kunden)
pro Stage sind im Halbjahresabschluss offengelegt.

Tabelle 4.1: Bewertungskriterien qualitative Analyse

4.1.3 Methodik der quantitativen Analyse: Definition der Kennzahlen

Der quantitative Analyseteil der Arbeit analysiert die Höhe und die Entwick-
lung der erwarteten Kreditverluste sowie die Verteilung der Buchwerte auf die
Stages 1 und 2. Im Fokus stehen die Änderungen der Kennzahlen vor bzw. nach
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Wertung Bedeutung
1 Trifft voll zu.
2 Trifft überwiegend zu.
3 Trifft eingeschränkt zu.
4 Trifft sehr eingeschränkt zu.
5 Trifft nicht zu.
(leer) Nicht relevant.

Tabelle 4.2: Bewertungsschlüssel qualitative Analyse

Ausbruch der Krise. Damit sollen die Bereiche frühzeitige Bildung von Ri-
sikovorsorgen und Bewertung von möglicher Prozyklizität untersucht
werden.

Folgende Kennzahlen sind zu erheben (nach EBA 2018, S. 20ff):

• Verteilung der Forderungen auf die Stages: Änderungen in der Zu-
sammensetzung in den Stages 1 und 2 sind abhängig von der Feststellung
der signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos (vergleiche Kapitel 2.2.2).
Die Feststellung erfolgt in der Regel durch qualitative Faktoren und die
Messung der relativen Erhöhung der PD. Die Erhöhung der PiT-PD kann
durch Ratingmigrationen oder geänderte makroökonomische Einschät-
zungen verursacht werden. In Abbildung 4.1 sind die Werte aus einem
EBA Report von 2018 zur Einführung von IFRS 9 in europäischen Ban-
ken ersichtlich.

• Verteilung der erwarteten Kreditverluste auf die Stages: Die Hö-
he der Kreditverluste pro Stage ist abhängig von der Verteilung der Forde-
rungen auf die Stages und von der Höhe der Parameter (vergleiche Kapitel
2.2.2). In Abbildung 4.2 sind die Werte aus dem EBA Report ersichtlich.

• Anteil der Wertberichtigungen an den Forderungen nach Stages
(Coverage Ratio): Die Deckung der Forderungen durch erwartete Kre-
ditverluste ist (bei unverändertem EAD) abhängig von der PD und vom
LGD. Die PD innerhalb der Stages ist abhängig von der Ratingstruk-
tur eines Portfolios und den makroökonomischen Einschätzungen (ver-
gleiche Kapitel 2.2.2). Die LGD hängt von der Besicherungssituation in
einem Portfolio und seltener von makroökonomischen Einschätzungen ab.
In Abbildung 4.3 sind die Werte aus dem EBA Report ersichtlich.

Die Kennzahlen (absolut und relativ) werden für die Banken in der Stich-
probe für den Zeitraum Dezember 2018 bis Juni 2020 erhoben. Die Mittelwerte
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Abbildung 4.1: Forderungen nach Stages (EBA 2018, S. 21)

Abbildung 4.2: Erwartete Kreditverluste nach Stages (EBA 2018, S. 25)

der relativen Kennzahlen pro Bank werden im Zeitablauf pro Stage angegeben.
Die Streuung der Kennzahlen wird durch Boxplots dargestellt. Der Stichprobe-
numfang ist allerdings eher klein. Deshalb werden bei Bedarf die Einzelwerte
pro Bank wiedergegeben.

Wie in Kapitel 2.3.2 erläutert, gehen der ESRB 2017 oder Cohen und Ed-

40



Abbildung 4.3: Coverage Ratios nach Stages (EBA 2018, S. 26)

wards 2017 von positiven Effekten aus, wenn Krisen „well in advance“ (ESRB
2017, S. 47) antizipiert werden könnten. Das IASB 2014, S. 2, ist überzeugt,
dass die Berücksichtigung von FLI eine frühere („more timely“) Bilanzierung
von Kreditverlusten nach sich zieht (siehe Kapitel 2.2.3). Abad und Suarez
2017, S. 38, zeigen anhand eines Modells, dass die Auswirkungen einer Krise
gemildert werden können, wenn diese antizipiert wird. Frühzeitigkeit ist al-
so so interpretieren, dass sich die erwarteten Auswirkungen der Krise bereits
vor dem Ausbruch der Krise in den erwarteten Kreditverlusten zeigen. Dies ist
plausibel, da der IFRS 9 als Reaktion auf die GFC eingeführt worden ist, die die
Banken nicht im Vorhinein erkannten (Cohen und Edwards 2017, S. 53). Eine
frühzeitige Erkennung der Krise müsste sich in schlechteren Ratings und/oder
höheren erwarteten PiT-PDs manifestieren. Beides sollte zu einem höheren An-
teil der Forderungen und der erwarteten Kreditverluste in Stage 2 führen. Hö-
here erwartete LGDs oder verringerte Sicherheitenwerte würden zu höheren
Coverage-Ratios und zu einem Anstieg der erwarteten Kreditverluste in Stage
1 und 2 führen. Insgesamt ist von einem Anstieg der erwarteten Kreditverluste
in Stage 1 und 2 auszugehen.

Prozyklizität ist zu verstehen als sich gegenseitig verstärkende Feedbackme-
chanismen zwischen dem Finanzsektor und den anderen Sektoren einer Wirt-
schaft, die zur Verstärkung von zyklischen Schwankungen führen können (FSF
2009, S. 10). Huizinga und Laeven 2019 stellen bei einer Untersuchung von 32
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Ländern für den Zeitraum 1996 bis 2015 fest, dass Risikovorsorgen in der Euro-
zone negativ zum BIP-Wachstum korreliert sind. Diese Prozyklizität sei in der
Eurozone etwa zweimal höher als in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaf-
ten. Das ESRB 2017, S. 6, stellt fest, dass eine marktweite Erhöhung von
Risikovorsorgen zu einer Kreditklemme führen könnte. Wie in Kapitel 2.3.2
gezeigt, fordert die EZB 2020 die Banken bei Ausbruch der Krise auf, übermä-
ßige Prozyklizität bzw. prozyklische Annahmen in den Modellen zu vermeiden.
Es ist zu untersuchen, ob nach Ausbruch der Krise marktweite Erhöhungen der
Risikovorsorgen für erwartete Kreditverluste in den Stages 1 und 2 zu beobach-
ten sind. Diese Erhöhungen können wiederum durch Ratingmigrationen oder
verschlechterte makroökonomische Erwartungen verursacht werden. Eine Erhö-
hung der Anteile der Forderungen und der erwarteten Kreditverluste in Stage
2 wären die Folge. Höhere erwartete LGDs oder verringerte Sicherheitenwer-
te würden zu höheren Coverage-Ratios und zu einem Anstieg der erwarteten
Kreditverluste in Stage 1 und 2 führen. Von marktweiten Erhöhungen wird aus-
gegangen, wenn sich die Kennzahlen bei der Mehrheit der Banken erhöhen. Dies
wird durch die Analyse der Veränderungen der Lage des Interquartilsbereichs
(Datenbereich zwischen erstem und drittem Quartil) und des Interquartilsab-
stands (Abstand zwischen erstem und drittem Quartil) festgestellt.

Der Ausbruch der Krise wird mit März 2020 festgelegt (vergleiche Kapitel
3).

4.2 Ergebnisse der qualitativen Analyse

Die textlichen Offenlegungen zum Thema erwartete Kreditverluste sind recht
unterschiedlich gehalten. Der Umfang der Offenlegung bewegt sich zwischen 1
und 15 Seiten bzw. 653 und 7613 Wörtern. Im Durchschnitt beträgt der Um-
fang ca. 6 Seiten bzw. ca. 2900 Wörter. Die Analyse benötigte zwischen 1 und
2 Stunden pro Bank.

Bei 11 von 14 Banken ist das Modell nur im Jahresbericht offen gelegt, zur
genauen Analyse ist also neben dem Halbjahresabschluss auch auf den Jahres-
abschluss zurückzugreifen. Die Informationen sind in der Regel innerhalb der
Abschlüsse über verschiedene Kapitel verteilt, was die Analyse erschwert. Die
Offenlegungen finden sich in den Rechnungslegungsgrundsätzen, in den Notes
zu den relevanten Bilanzpositionen und/oder im Risikobericht.

Die Ergebnisse der qualitativen Auswertung gruppiert nach Aspekten sind
in Abbildung 4.4 ersichtlich. Die Ergebnisse der qualitativen Auswertung nach
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Kriterien sind in Abbildung 4.5 ersichtlich.

Abbildung 4.4: Qualitative Auswertung: Wertung pro Aspekt (eigene
Auswertung)

Abbildung 4.5: Qualitative Auswertung: Wertung pro Kriterium (eigene
Auswertung)
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Die Aspekte Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen und Komplexität tref-
fen in Durchschnitt und Median überwiegend zu. Die Aspekte Konsistenz und
Vergleichbarkeit treffen im Median nur eingeschränkt zu. Der Aspekt Transpa-
renz trifft im Median sogar voll zu. Auffällig ist die Streuung der Kriterien. Le-
diglich bei sehr grundlegenden oder einfach zu erfüllenden Kriterien (3 einheitli-
che Ausfallsdefinition, 4 kontinuierliche Überprüfung aller Finanzinstrumente, 8
Offenlegung Anzahl Szenarien, 9 Low-Credit-Risk Exemption, 10 widerlegbare
Vermutung 30-Tage Verzug, 13 Verwendung PD x LGD x EAD-Modell) werden
die Kriterien im Median voll erfüllt. Das Kriterium 2 Einheitliche gruppenweite
Anwendung wurde bei fast allen Banken mit der Wertung 3 bewertet: Dieser
Aspekt ist in keinem Abschluss explizit offen gelegt, es kann aber vermutet
werden, dass diesem Kriterium entsprochen wird - es bestehen zumindest keine
gegenteiligen Aussagen.

4.2.1 Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen

Die untersuchten Kriterien und deren Mediane und Mittelwerte sind in Tabelle
4.3 ersichtlich. In Abbildung 4.6 sind die Histogramme für die Wertungen der
Kriterien ersichtlich.

Nr Kriterien Mittelwert Median
11 Es erfolgt eine zeitnahe und nachvollziehbare Be-

rücksichtigung der Covid-19 Pandemie in der
qualitativen Offenlegung (Einfluss, Änderungen
im Modell).

2,29 2,0

12 Falls in der Krise Management Overlays zur An-
wendung kommen, sind diese gut nachvollzieh-
bar.

2,5 2,5

Tabelle 4.3: Bewertungskriterien qualitative Analyse: Frühzeitige Bildung von
Risikovorsorgen

In beinahe allen untersuchten Halbjahresabschlüssen erfolgt eine zumindest
eingeschränkte Berücksichtigung und Offenlegung des Einflusses der Covid-19
Pandemie. In den meisten Fällen wird das Kriterium überwiegend erfüllt. Die
Erste Bank gibt gleich am Beginn ihres Konzernzwischenabschluss einen um-
fassenden Überblick über die Covid-19 Angaben und über deren buchhalte-
rische Behandlung (Erste Group 2020, S. 25ff). Bei einer Bank ist nur sehr
eingeschränkt nachvollziehbar, welche Auswirkungen die Pandemie konkret hat
(Raiffeisen Landesbank Oberösterreich 2020).
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Abbildung 4.6: Qualitative Auswertung: Histogramm für Kriterien des
Aspekts frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen (eigene
Auswertung)

Overlays werden zum Halbjahr 2020 von 6 Banken angewendet. Die Over-
lays sind durchwegs unterschiedlich ausgestaltet. So werden z. B. PiT-Modelle
ausgesetzt und von Expertenschätzungen ersetzt (BTV 2020, S. 28) oder es
kommen drei unterschiedliche Overlays für verschiedene Aspekte zur Anwen-
dung (Volksbank Wien AG 2020, S. 17).

Die Qualität der Offenlegung (Art und Auswirkung des Overlays) und damit
deren Nachvollziehbarkeit schwankt stark. Die Beschreibungen reichen von kur-
zen, eher pauschalen Aussagen ohne Angabe von konkreten Auswirkungen bis
hin zur Beschreibung eines kompletten fachlichen Rahmens inkl. Einbindung in
eine Governance-Struktur und Offenlegung der konkreten Auswirkungen (RBI
2020, S. 90f). Die RBI legt den Grund für die Anwendung des Overlays offen:

„Als unmittelbare Auswirkung im ersten Halbjahr wurden über das
ECL-Modell hinausgehende zusätzliche zu erwartende Kreditrisiko-
vorsorgen im Ausmaß von rund EUR 158 Millionen gebucht. Dabei
handelt es sich um nachträgliche Modellanpassungen an Schätzun-
gen der erwarteten Kreditverluste. Die Anpassungen waren notwen-
dig, da die Modelle die Geschwindigkeit der Veränderungen
und die Tiefe der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pan-
demie nicht vollständig erfassen.“ (RBI 2020, S. 9)

Zusammenfassend ist festzustellen, dass alle Banken auf die Covid-19 Pande-
mie in ihren Abschlüssen eingehen. Allerdings ist die Vergleichbarkeit der An-
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gaben und Vorgehensweisen eingeschränkt. Insbesondere die sehr uneinheitliche
Anwendung der Overlays bei nur 6 von 14 Banken führt zu einer eingeschränk-
ten Vergleichbarkeit (siehe Kapitel 4.2.2.4).

4.2.2 Vergleichbarkeit und Konsistenz in der Anwendung

4.2.2.1 Konsistenz

Die untersuchten Kriterien und deren Mediane und Mittelwerte sind in Tabelle
4.4 ersichtlich.

Nr Kriterien Mittelwert Median
1 Es ist offen gelegt, ob einheitliche Ratingsysteme

für die Rechnungslegung und aufsichtliche Zwe-
cke zur Anwendung kommen.

3,21 3,5

2 Es ist offen gelegt, dass gruppenweit die gleichen
Systeme, Modelle und Definitionen für die Be-
rechnung des ECL zum Einsatz kommen.

2,93 3,0

3 Es ist offen gelegt, dass eine einheitliche Defini-
tion für den Ausfall zum Einsatz kommt (Rech-
nungslegung, aufsichtliche Zwecke).

1,43 1,0

Tabelle 4.4: Bewertungskriterien qualitative Analyse: Konsistenz

Abbildung 4.7: Qualitative Auswertung: Histogramm für Kriterien des
Aspekts Konsistenz (eigene Auswertung)

Der Aspekt Konsistenz ist differenziert zu beurteilen. Für die Kriterien 1 und
2 liegen in aller Regel keine expliziten Offenlegungen vor, es kann aber in vielen
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Fällen davon ausgegangen werden, dass die Kriterien erfüllt werden, da es Sinn
macht, die erwarteten Kreditverluste gruppenweit einheitlich zu berechnen. Das
Kriterium 2 Einheitliche gruppenweite Anwendung wurde bei fast allen Banken
mit Wertung 3 bewertet: Diese Information ist in keinem Abschluss explizit of-
fen gelegt, es kann aber vermutet werden, dass diesem Kriterium entsprochen
wird - es bestehen zumindest keine gegenteiligen Aussagen.

Das wichtigste Kriterium in diesem Aspekt (einheitliche Definition für den
Ausfall) wird in der Regel explizit offen gelegt. Bei 11 von 14 Banken kommt
für die Rechnungslegung und für aufsichtliche Zwecken eine einheitliche Aus-
fallsdefinition zur Anwendung (etwa Volksbank Wien AG 2019, S. 40, oder
Hypo Vorarlberg Bank AG 2019, S. 47). Bei einer weiteren Bank kann davon
ausgegangen werden. Dies ist bedeutend, da die Messung von Ausfallsereignis-
sen nicht nur die Parameter für die Berechnung der Risikovorsorge bestimmt,
sondern auch in den Bereichen Kapitaladäquanz und Kreditrisikocontrolling
bestimmend ist (vergleiche Kapitel 2.3.2).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die wichtige Definition von
Ausfall in den Bereichen Risikovorsorge, Kapitaladäquanz und Kreditrisikomes-
sung ganz überwiegend konsistent angewendet wird. Für Ratingsysteme und die
Systeme zur Berechnung von Risikovorsorge kann davon ausgegangen werden,
dass diese innerhalb der Bankengruppen oft konsistent angewendet werden.
Dies ist allerdings in der Regel nicht explizit offen gelegt.

4.2.2.2 Transparenz

Die untersuchten Kriterien und deren Mediane und Mittelwerte sind in Tabelle
4.5 ersichtlich.

Nr Kriterien Mittelwert Median
4 Es ist nachvollziehbar, dass alle Finanzinstru-

mente, für die Risikovorsorgen unter IFRS 9 ge-
bildet werden müssen, kontinuierlich hinsichtlich
Änderungen in der Kreditqualität überprüft wer-
den.

1,21 1,0

5 Die Kritierien zur Feststellung der signifikanten
Erhöhung des Kreditrisikos sind offen gelegt.

2,29 2,0

6 Die Bildung von Portfolios für die Modellent-
wicklung ist nachvollziehbar offen gelegt.

2,57 2,0
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7 Die Ermittlung und Anwendung von makroöko-
nomischen Szenarien sowie deren konkrete Wer-
te sind nachvollziehbar (intern, extern, Quelle,
Dauer der Szenarien).

3,36 3,0

8 Die Anzahl der Szenarien, die berücksichtigt wer-
den, ist offen gelegt.

1,79 1,0

9 Die Anwendung der Low Credit Risk Exemption
ist nachvollziehbar beschrieben.

1,79 1,0

10 Die Vermutung, dass ein Verzug von 30 Tagen
oder mehr zu einer signifikanten Erhöhung des
Kreditrisikos führt, wird angewendet.

1,15 1,0

Tabelle 4.5: Bewertungskriterien qualitative Analyse: Transparenz

Abbildung 4.8: Qualitative Auswertung: Histogramm für Kriterien des
Aspekts Transparenz (eigene Auswertung)

Der Aspekt Transparenz weist die meisten Kriterien auf, die zu überprüfen
sind. Die einfach zu beschreibenden und umzusetzenden Kriterien 9 und 10
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werden ganz überwiegend angewendet und nachvollziehbar offen gelegt. Das
Kriterium 5 (Offenlegung der Feststellung der signifikanten Erhöhung des Kre-
ditrisikos) trifft im Durchschnitt überwiegend zu. Diese zentrale Stellschrau-
be des Modells wird nur in einem Abschluss sehr eingeschränkt offen gelegt
(Raiffeisen Landesbank Oberösterreich 2019, S. 67). Zumeist kommen quanti-
tative und qualitative Kriterien (unter anderem Kriterium 10) zur Anwendung.
Die quantitative Messung der Erhöhung des Kreditrisikos ist aber oft nicht im
Detail nachvollziehbar. Eine Ausnahme bilden die HYPO NOE 2019, S. 100
(Offenlegung einer Ratingverschlechterung von 3 Notches als Kalibrierungskri-
terium), und die Hypo Vorarlberg Bank AG 2019, S. 47 (Offenlegung des Kali-
brierungskriteriums von 2 Notches Ratingverschlechterung). Ein sehr einfaches
und nachvollziehbares Modell hat die BKS Bank 2019, S. 134, im Einsatz: Die
quantitative Stagezuordnung ist hier abhängig von einer maximal zulässigen
Ratingverschlechterung, die vom Ursprungsrating abhängt (siehe Abbildung
4.9).

Abbildung 4.9: Staging Kriterien der BKS-Bank (BKS Bank 2019, S. 134 )

Der Bereich FLI / PiT-Modelle ist ebenfalls ein zentraler Baustein des IFRS
9-Modells und wird mit den Kriterien 6, 7 und 8 überprüft. Insgesamt muss
festgestellt werden, dass dieser Bereich eher eingeschränkt nachvollziehbar ist.
Die Bildung von Portfolios für die Modellierung ist noch von 7 Banken nach-
vollziehbar offen gelegt. Auch die Anzahl der angewendeten Szenarien wird
überwiegend, nämlich von 10 Banken offen gelegt. Die Ermittlung und Ausge-
staltung der angewendeten Szenarien wird in keinem Abschluss vollumfänglich
offen gelegt. Oft ist die Quelle der Szenarien nicht klar. Die Gewichtung der Sze-
narien und das Zustandekommen der Gewichtung ist zumeist nicht offen gelegt.

49



Die Erste Group legt das angenommene BIP-Wachstum nach geografischen
Segmenten und Szenarien und im zeitlichen Vergleich sehr übersichtlich offen
(siehe Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Offenlegung makroökonomische Szenarien (Erste Group 2020,
S. 59)

Im Aspekt Transparenz werden zwei zentrale Bausteine des IFRS überprüft:
die Offenlegung der Feststellung der signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos
und die Ermittlung und Anwendung der makroökonomischen Szenarien. Die
quantitativen Modelle für die Messung der signifikanten Erhöhung des Kredi-
trisikos sind grundsätzlich wohl überwiegend vergleichbar, im Detail aber ein-
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geschränkt nachvollziehbar. Die Offenlegung der Ermittlung und Anwendung
von makroökonomischen Szenarien weist über alle Aspekte hinweg betrachtet
einen schlechten Wert auf. Auffällig ist, dass das verwandte Kriterium 15 Offen-
legung der PiT-Modelle ebenfalls schlechte Wertungen aufweist. Das bedeutet,
dass gerade das Herzstück von IFRS 9, nämlich die Berücksichtigung von FLI
in den PiT-Modellen, wenig transparent ist.

4.2.2.3 Komplexität

Die untersuchten Kriterien und deren Mediane und Mittelwerte sind in Tabelle
4.6 ersichtlich.

Nr Kriterien Mittelwert Median
13 Die Bank legt offen, dass sie das PD x LGD x

EAD-Modell anwendet.
1,86 1,0

14 Der Text ist in einer verständlichen Sprache for-
muliert, die Argumentation ist nachvollziehbar,
die Gliederung ist nachvollziehbar, Fachbegriffe
sind erklärt.

2,57 2,5

15 Die verwendeten Modelle (PiT-Modelle für die
Berücksichtigung von FLI) sind nachvollziehbar,
verständlich und nicht unnötig komplex. Es ist
klar, auf welche Parameter die Modelle wirken.

3,28 3,5

16 Die Ermittlung der erwarteten Kreditverluste ist
insgesamt nachvollziehbar und kann in allen zen-
tralen Belangen beurteilt werden (z.B. signifi-
kante Erhöhung des Kreditrisikos, Anzahl Port-
folios, Schätzung der Parameter).

2,71 3,0

Tabelle 4.6: Bewertungskriterien qualitative Analyse: Komplexität

Das PD x LGD x EAD-Modell (Kriterium 13) hat sich als Marktstandard
durchgesetzt. In zwei Abschlüssen ist die Verwendung nicht offen gelegt, es ist
aber wahrscheinlich, dass es auch dort zum Einsatz kommt. Das ist sehr positiv
für die Vergleichbarkeit, gleichzeitig besteht durch die Verwendung von ein-
heitlichen Modellen eher die Gefahr von gleichartigen Auswirkungen bei Wirt-
schaftsabschwüngen bis hin zu Prozyklizität.

Das Kriterium 15 PiT-Modelle wird bereits in Kapitel 4.2.2.2 erwähnt. Die
Offenlegungen zu den Modellen sind sehr unterschiedlich. Die HYPO NOE 2019,
S. 105f, legt die Auswahl der Variablen, die Portfoliobildung und die Vorgehens-
weise sehr transparent offen. Die Erste Group 2020, S. 56f, etwa beschreibt die
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Abbildung 4.11: Qualitative Auswertung: Histogramm für Kriterien des
Aspekts Komplexität (eigene Auswertung)

entsprechende Vorgehensweise nur allgemein. Zwei Banken legen zu diesem Kri-
terium nichts offen.

Die Kriterien 14 und 16 beurteilen die Texte aus Sicht des Lesers: Kriterium
14 gibt Auskunft darüber, ob die Texte verständlich und nachvollziehbar sind,
Kriterium 16 ist eine zusammenfassende Wertung der Nachvollziehbarkeit der
Offenlegungen. Für beide Kriterien gilt, dass sie im Durchschnitt eher nur ein-
geschränkt zutreffen.

Sehr verständlich, übersichtlich und ausführlich fällt die Offenlegung der HY-
PO NOE 2019, S. 100ff, aus. Überwiegend trifft das Kriterium etwa auch für
die RBI 2019, S. 154ff, zu, deren Offenlegung sehr umfangreich und detailliert
ist und gleichzeitig große Offenheit vermittelt. Die BKS Bank 2019, S. 133ff,
legt ebenfalls eine überwiegend nachvollziehbare und verständliche Offenlegung
vor, schafft dies allerdings mit viel weniger Text. Sehr kurz und nur sehr einge-
schränkt nachvollziehbar fällt etwa die Offenlegung der Hypo Tirol Bank AG
2019, S. 27, aus.

Bei einigen Banken leidet die Nachvollziehbarkeit darunter, dass die Infor-
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mationen über verschiedene Kapitel der Abschlüsse verteilt sind (etwa Bawag
Group 2019 oder BTV 2020). Exemplarisch dazu aus dem Kapitel Rechnungs-
legungsgrundsätze des Jahresberichts 2019 der Volksbank Wien AG:

„Details zur Ermittlung der Wertminderungen sind in Note 3) n)
Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, o) Forderungen
an Kreditinstitute und Kunden sowie in Note 52) Risikobericht b)
Kreditrisiko beschrieben.“ (Volksbank Wien AG 2019, S. 39)

Das Kriterium 16 trifft im Mittel eingeschränkt zu und ist von einer hohen
Streuung geprägt. Nur für die Offenlegung der BKS Bank 2019 trifft das Kri-
terium voll zu - das einfache PiT-Modell der Bank ist vergleichsweise leicht zu
beschreiben (siehe Kapitel 4.2.2.2). Von hoher Komplexität sind offensichtlich
die Umsetzungen der Erste Group 2020 und der Bank Austria 2019 geprägt,
sie sind deshalb im Detail nur eingeschränkt nachvollziehbar.

Sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich Aufbereitung ist auch der Aspekt Kom-
plexität sehr differenziert zu beurteilen. Insgesamt ergibt sich bei Analyse der
Offenlegungen ein Bild hoher Komplexität. Das PD x LGD x EAD-Modell ist
zwar im Grundsatz wenig komplex und hat sich als Standard durchgesetzt.
Die eingesetzten PiT-Modelle sind aber offensichtlich recht unterschiedlich und
werden zusätzlich nur eingeschränkt oder sehr eingeschränkt offen gelegt. Die
Präsentation der Umsetzungen insgesamt ist ebenfalls sehr unterschiedlich und
teilweise fragmentiert. Die BKS Bank zeigt, dass eine nachvollziehbare Offenle-
gung nicht unbedingt sehr umfangreich sein muss. Allerdings scheint es schwie-
rig zu sein, komplexere Modelle verständlich zu beschreiben. Dies wiederum
erschwert die Vergleichbarkeit (vergleiche Kapitel 4.2.2.4).

4.2.2.4 Vergleichbarkeit

Das untersuchte Kriterium und dessen Median und Mittelwert sind in Tabelle
4.7 ersichtlich.

Nr Kriterien Mittelwert Median
17 Die Offenlegungen ermöglichen den Vergleich im

Bankensektor. Das Volumen und die erwarteten
Kreditverluste (insbesondere für Forderungen an
Kunden) pro Stage sind im Halbjahresabschluss
offengelegt.

2,64 3,0

Tabelle 4.7: Bewertungskriterien qualitative Analyse: Vergleichbarkeit
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In Abbildung 4.12 ist das Histogramm für die Wertungen dieses Kriteriums
ersichtlich.

Abbildung 4.12: Qualitative Auswertung: Histogramm für Kriterien des
Aspekts Vergleichbarkeit (eigene Auswertung)

Die Wertungen für dieses Kriterium sind breit gestreut. Nur bei 6 der unter-
suchten Halbjahresabschlüsse sind Risikovorsorgen und Buchwerte pro Stage
offen gelegt (Wertungen 1 oder 2). Von diesen Banken sind 4 bereits im TRE-
Datensatz der EBA enthalten, so dass für 2 weitere Banken komplette Da-
ten zum Halbjahr 2020 für die quantitative Auswertung zur Verfügung stehen.
Die VB Wien legt keine Buchwerte pro Stage offen, ist aber bereits im TRE-
Datensatz enthalten. Für weitere 4 Banken (Wertung 3) steht zum Halbjahr
zumindest die Risikovorsorge pro Stage zur Verfügung. Für 3 Banken (Wertung
4) stehen keine Daten für vergleichende Analysen zur Verfügung, da die Risiko-
vorsorge pro Stage nicht offen gelegt wird oder nur in Summe für Stage 1 und 2.

Als Best practice-Beispiel ist der Halbjahresabschluss der RBI zu nennen
(siehe Abbildung 4.13). Risikovorsorgen und Buchwerte pro Stage sind in ein-
facher und nachvollziehbarer Weise offengelegt. Die Daten sind im zeitlichen
Vergleich offen gelegt und beinhalten auch eine Coverage Ratio pro Stage und
Kundengruppe.

Die Vergleichbarkeit der untersuchten Halbjahresabschlüsse ist nur einge-
schränkt gegeben. Neben den bereits beschriebenen Einschränkungen ist bei
der Analyse besonderes Augenmerk auf das jeweils von den Zahlen umfasste
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Abbildung 4.13: Offenlegung von Risikovorsorgen, Buchwerten und Coverage
Ratios nach Stages (RBI 2020, S. 93)

Portfolio zu legen. Bei der Hypo Tirol Bank AG 2020, S. 27f, etwa erfolgt eine
Offenlegung der erwarteten Kreditverluste getrennt nach Forderungen an Kre-
ditinstitute und Forderungen an Kunden. Die Hypo Vorarlberg Bank AG 2020,
S. 18, legt im Unterschied dazu die erwarteten Kreditverluste nach Stages für Fi-
nanzinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bilanzieren sind,
offen. Innerhalb der Kategorie legt die Bank die Risikovorsorgen getrennt nach
Schuldverschreibungen, Kreditinstituten und Darlehen und Kredite an Kunden
offen. Die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich 2020, S. 52ff, wiederum legt
Buchwerte und erwartete Kreditverluste nach Stages offen, differenziert dabei
aber nach Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden, Leasing-
forderungen und Finanzanlagen. Eine Summenposition ist nicht enthalten.

Auch qualitative Offenlegungen sind nur eingeschränkt vergleichbar. Die meis-
ten Banken legen u.a. eine Sensitivitätsanalyse offen. Die unterstellten Szenari-
en sind bei den meisten Banken aber unterschiedlich und beinhalten z.B. PD-
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oder LGD-Szenarien (etwa HYPO NOE 2020, S. 41) oder Änderungen beim
quantitativen Staging (Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft 2020,
S. 10). Am häufigsten erfolgt eine Neu-Berechnung der Risikovorsorge, wenn die
makroökonomischen Szenarien jeweils zu 100 % gewichtet werden (etwa HYPO
NOE 2020, S. 41 oder BTV 2020, S. 29).
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4.3 Ergebnisse der quantitativen Analyse

Wie in der qualitativen Analyse in Kapitel 4.2.2.4 gezeigt, können die Daten des
TRE nur eingeschränkt erweitert werden. Das TRE liefert quartalsweise Daten,
einige der Banken veröffentlichen nur Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die
verfügbaren Quartalsberichte beinhalten oft weniger Informationen. Daten zur
Verteilung der Buchwerte und der erwarteten Kreditverluste auf die Stages sind
auf Basis der Abschlüsse nur von zwei weiteren Banken vorhanden. Für diese
beiden Banken können Coverage Ratios berechnet werden. Allerdings weisen
die Daten für diese beiden Banken auch Brüche bzw. Lücken auf: bei der Hypo
NOE kommt es im Juni 2019 zu einem deutlichen Rückgang der Forderungen,
die BTV hat zum Juni 2019 keine Verteilung der Buchwerte auf die Stages ver-
öffentlicht.

Daten zu den erwarteten Kreditverlusten (aber nicht der Buchwerte) nach
Stages sind für weitere vier Banken vorhanden. Die Banken im TRE sind alle
vom SSM beaufsichtigt, die anderen Banken sind alle nicht vom SSM beaufsich-
tigt. Aufgrund der Unterschiede in den Daten erfolgt die Darstellung von SSM
und nicht-SSM Banken teilweise getrennt. Die in der qualitativen Auswertung
enthaltenen Banken sind in Tabelle 4.8 aufgeführt. Die absoluten Werte sind -
so nicht anders angeführt - in Millionen angegeben.

Name Name, kurz SSM BW KV
1 BAWAG Group AG BAWAG Ja Ja Ja
2 Raiffeisenbankengruppe OÖ Ver-

bund eGen
RLB OÖ Ja Ja Ja

3 Raiffeisen Bank International AG RBI Ja Ja Ja
4 Volksbanken Verbund Volksbanken Ja Ja Ja
5 Erste Group Bank AG Erste Ja Ja Ja
6 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo Vorarlberg Nein Nein Ja
7 Hypo Tirol Bank AG Hypo Tirol Nein Nein Ja
8 HYPO NOE Landesbank für Nie-

derösterreich und Wien AG
Hypo NOE Nein Ja Ja

9 Bank für Tirol und Vorarlberg Ak-
tiengesellschaft

BTV Nein Ja Ja

10 BKS Bank AG BKS Nein Nein Ja
11 Raiffeisen Landesbank Niederöster-

reich Wien AG
RLB NÖ Nein Nein Ja

Tabelle 4.8: Quantitative Auswertung: enthaltene Banken (SSM: direkte
Beaufsichtigung durch den SSM, BW: Buchwerte nach Stages
vorhanden, KV: erwartete Kreditverluste nach Stages vorhanden)
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4.3.1 Verteilung der Forderungen auf die Stages

In der Tabelle 4.9 sind die Buchwerte nach Stages, unterteilt nach SSM- und
nicht SSM-Banken dargestellt. Die Summe der Buchwerte per Juni 2020 beträgt
zwischen EUR 224 Mrd (Erste Group) und EUR 9,3 Mrd (BTV). Im Beobach-
tungszeitraum ist ein deutlicher Anstieg der Summe der Forderungen in dieser
Bilanzierungskategorie zu beobachten: von EUR 401,6 Mrd (31.12.2018) auf
EUR 451 Mrd (30.6.2020). Insbesondere im ersten Halbjahr 2020 ist ein An-
stieg zu beobachten.
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Nein
1 17.9 7.7 18.8 19.3
2 2.5 1.4 2.5 3
3 0.3 0.2 0.3 0.3

Ja
1 342.8 341.8 352.9 362.3 371.3 367.2 356.7 355.8
2 24.7 29.3 30.1 29.03 29.1 31.3 47.7 63.7
3 10.8 9.8 9.7 9.3 9.1 8.9 8.6 8.9

Nein
+ Ja

1 342.8 359.7 352.9 369.9 371.3 386.02 356.7 375.1
2 24.7 31.8 30.1 30.5 29.1 33.8 47.7 66.7
3 10.8 10.1 9.7 9.4 9.1 9.2 8.6 9.1

Summe 378.2 401.6 392.6 409.8 409.5 429 413 450.9

Tabelle 4.9: Quantitative Auswertung: Buchwerte nach Stages (in EUR Mrd,
eigene Auswertung)

In Tabelle 4.10 sind die Mittelwerte der Portfolioanteile der einzelnen Banken
dargestellt. Der Anteil der Stage 3 nimmt bis zum Juni 2020 nicht zu: für SSM-
Banken beträgt der Anteil 2,23 %, was fast der Tiefstand der Zeitreihe ist. Für
nicht SSM-Banken beträgt der Anteil nur 1,26 %, das ist der niedrigste Wert
der Zeitreihe. Die Krise hat bis zum Juni 2020 (bedingt durch die staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen) zu keinem Anstieg der Ausfälle geführt.

Die Verteilung in den Stages 1 und 2 hat sich zum Jahresende 2019 nur wenig
geändert: Für SSM-Banken beträgt der Anteil der Forderungen an Stage 2 zu
diesem Zeitpunkt 7,31 %, was etwa dem Schnitt seit September 2018 entspricht.
Im Jahr 2020 steigt der Anteil im ersten Quartal auf 10,19 % und im zweiten
Quartal auf 12,99 %.
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Bei nicht SSM-Banken beträgt der Anteil von Forderungen in Stage 2 zum
Jahresende 2019 11,68 %, was fast genau dem Anteil des Vorjahres entspricht.
Der Wert zum Juni 2019 ist aufgrund der genannten Datenprobleme nicht aus-
sagekräftig. Bis zum Juni 2020 steigt der Anteil der Forderungen in Stage 2 auf
13,71 %.
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1 86.74 82.89 87.03 85.03
2 11.86 15.54 11.68 13.71
3 1.41 1.57 1.28 1.26

Ja
1 90.37 89.76 89.95 90.51 90.58 90.38 87.60 84.77
2 6.90 7.70 7.60 7.15 7.08 7.31 10.19 12.99
3 2.73 2.54 2.45 2.34 2.33 2.31 2.20 2.23

Nein + Ja
1 90.37 88.89 89.95 89.24 90.58 89.43 87.60 84.85
2 6.90 8.89 7.60 8.55 7.08 8.56 10.19 13.20
3 2.73 2.22 2.45 2.21 2.33 2.02 2.20 1.96

Tabelle 4.10: Quantitative Auswertung: Buchwerte nach Stages in Prozent
(Mittelwerte, eigene Auswertung)

In Abbildung 4.14 sind die Portfolioanteile nach Stages im Zeitablauf in ei-
nem Boxplot dargestellt. Der Anteil der Forderungen im Ausfall verändert sich
im Zeitablauf wenig, sowohl bei den beiden nicht SSM-Banken, also auch bei
den SSM-Banken. Bei SSM Banken sinken Median und die Quartilswerte im
Zeitablauf. Der Portfolioanteil der Stage 2 steigt bei nicht SSM-Banken bis zum
Jahresende 2019 nicht an. Bis zum Juni 2020 steigt der Anteil von knapp unter
12 % auf ca. 13,7 % an. Bei SSM-Banken ist zum Jahresende im Median eine
kleine Aufwärtsbewegung auf ca. 6,5 % zu erkennen. Auch die Quartilswerte
steigen an. Bis zum Juni 2020 steigt der Median dann auf ca. 11,2 %. Ab März
2020 ist ein deutlicher Ausreißer nach oben zu erkennen: In der RBI steigt der
Anteil der Forderungen in Stage 2 von 11,1 % (Dezember 2019) auf 21,4 %
(März 2020) und dann auf 23,6 % (siehe Abbildung 4.15).

Im Vergleich zu den Mittelwerten aus dem Report EBA 2018 (siehe Abbil-
dung 4.1) ist festzustellen, dass der Anteil der Forderungen in Stage 3 in der
Stichprobe deutlich niedriger ist. Der Portfolioanteil der Stage 2 in der Stich-
probe entspricht in etwa dem Wert aus der EBA-Studie.
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Abbildung 4.14: Quantitative Auswertung: Boxplot Buchwerte nach Stages in
Prozent für SSM- und nicht SSM-Banken (eigene
Auswertung)

Abbildung 4.15: Quantitative Auswertung: Buchwerte nach Stages pro Bank
in Prozent (eigene Auswertung, Werte über 30 % sind Stage
1 zuzuordnen)
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4.3.2 Verteilung der erwarteten Kreditverluste auf die Stages

In Tabelle 4.11 sind die erwarteten Kreditverluste nach Stages, unterteilt nach
SSM- und nicht SSM-Banken dargestellt. Auch hier liegen sehr große Unter-
schiede zwischen den Banken vor: Die Summe der erwarteten Kreditverluste
per Juni 2020 beträgt zwischen EUR 3,7 Mrd (Erste Group) und EUR 70,3
Mio (Hypo NOE). Während des Jahres 2019 ist ein Rückgang der Summe der
erwarteten Kreditverluste von EUR 7,54 Mrd (31.12.2018) auf EUR 6,9 Mrd
(31.12.2019) zu beobachten. Dieser Rückgang wird durch eine Reduktion der
erwarteten Kreditverluste der Stage 3 verursacht. Die Stages 1 und 2 steigen
im zweiten Halbjahr unwesentlich an. Im ersten Quartal 2020 steigen die er-
warteten Kreditverluste in der Stage 2 für SSM-Banken von EUR 942 Mio auf
EUR 1,15 Mrd an, im zweiten Quartal dann auf EUR 1,71 Mrd.
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3 -513.2 -471.2 -455.3 -473.4
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1 -613.8 -614.3 -610.7 -628 -641.2 -626.4 -616.9 -675.2
2 -846.8 -914.8 -922.4 -911.2 -903.2 -942.3 -1146.7 -1710.4
3 -6003.1 -5390.1 -5323.4 -5089.1 -4984.1 -4745.7 -4671.5 -4837.1

Nein
+
Ja

1 -613.8 -660.5 -610.7 -681.8 -641.3 -689.9 -616.9 -768.6
2 -846.8 -978.3 -922.4 -974.1 -903.2 -1012.3 -1146.7 -1816.7
3 -6003.1 -5903.3 -5323.4 -5560.3 -4984.1 -5201 -4671.5 -5310.5

Su
m
m
e

-7463.7 -7542 -6856.5 -7216.2 -6528.6 -6903.2 -6435 -7895.7

Tabelle 4.11: Quantitative Auswertung: Erwartete Kreditverluste nach Stages
(eigene Auswertung)

Die erwarteten Kreditverluste nach Stages pro Bank ist in der Abbildung
4.16 dargestellt. In Abbildung 4.17 sind nur die erwarteten Kreditverluste für
die Stages 1 und 2 ausgegeben.
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Abbildung 4.16: Quantitative Auswertung: Erwartete Kreditverluste pro Bank
(eigene Auswertung)

Abbildung 4.17: Quantitative Auswertung: Erwartete Kreditverluste pro Bank
in Stage 1 und 2 (eigene Auswertung)
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In Tabelle 4.12 ist die Verteilung der erwarteten Kreditverluste auf die Sta-
ges nach SSM- und nicht SSM-Banken angegeben. Der Anteil der erwarteten
Kreditverluste in Stage 3 nimmt während des Jahres 2019 ab und sinkt im ers-
ten Halbjahr 2020 stark auf ca. 68,6 %. Die erwarteten Kreditverluste in Stage
2 nehmen während des Jahres 2019 nur gering auf über 12,5 % zu. Auch im
ersten Quartal steigt deren Anteil nur wenig auf 13,8 % (nur SSM Banken). Im
zweiten Quartal steigt der Anteil deutlich auf 17,8 %. Der Anteil der erwarteten
Kreditverluste in Stage 1 steigt im Jahr 2019 gering auf 10,7 %. Bis zum Juni
2020 steigt der Anteil auf 13,6 %.
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Ja
1 9.72 10.00 9.81 10.11 9.91 10.64 11.61 13.38
2 12.28 12.59 11.78 12.23 11.95 11.80 13.80 18.51
3 78.01 77.40 78.41 77.65 78.14 77.56 74.59 68.11

Nein +
Ja

1 9.72 8.81 9.81 9.71 9.91 10.72 11.61 13.64
2 12.28 12.03 11.78 12.02 11.95 12.45 13.80 17.80
3 78.01 79.16 78.41 78.27 78.14 76.83 74.59 68.56

Tabelle 4.12: Quantitative Auswertung: Erwartete Kreditverluste nach Stages
in Prozent (eigene Auswertung)

Die Boxplots in Abbildung 4.18 zeigen einige interessante Entwicklungen. Wie
weiter oben bereits erwähnt, sinkt der Anteil der erwarteten Kreditverluste in
Stage 3 im Jahr 2020 - insbesondere im zweiten Quartal. Diese Entwicklung
gilt für SSM- und nicht SSM-Banken.

Die Verteilung der Anteile der einzelnen Stages sind bei den nicht SSM-
Banken deutlich breiter als bei den SSM-Banken.

Der Anteil der erwarteten Kreditverluste in Stage 2 ist für SSM-Banken wäh-
rend des Jahres 2019 sehr stabil mit engen Quartilsgrenzen. Im vierten Quartal
2019 jedoch erhöht sich der Median bei SSM-Banken deutlich von 12,3 % auf
14,7 %. Gleichzeitig sinkt das untere Quartil stark ab und das obere Quartil
steigt an - der Interquartilsabstand wird deutlich größer. Das Absinken des un-
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teren Quartils wird durch einen starken Abfall des Anteils in Stage 2 bei der
RLB OÖ im vierten Quartal von 11,2 % auf 3,8 % verursacht (vergleiche Ab-
bildung 4.19). Der Anstieg des oberen Quartils wird v. a. durch den Anstieg
beim Volksbanken Verbund verursacht.

Abbildung 4.18: Quantitative Auswertung: Boxplot erwartete Kreditverluste
nach Stages in Prozent (eigene Auswertung)

Im ersten Halbjahr 2020 steigen die Mediane für die Anteile von Stage 1 und
2 sowohl für SSM- als auch nicht SSM-Banken weiter an. Vor allem im zweiten
Quartal steigen auch die Quartilsgrenzen für Stage 2 für SSM-Banken deutlich
an. Deutliche Erhöhungen zeigen die BAWAG und die Erste Group (vergleiche
Abbildung 4.19). Für nicht SSM-Banken steigt der Median von 12,4 % auf 18,4
%.

Die Verteilung der erwarteten Kreditverluste auf die Stages entspricht in etwa
den Mittelwerten aus dem Report EBA 2018 (siehe Abbildung 4.2).
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Abbildung 4.19: Quantitative Auswertung: Erwartete Kreditverluste in Stage
2 in Prozent pro Bank (eigene Auswertung)

65



4.3.3 Anteil der Wertberichtigungen an den Forderungen nach Stages
(Coverage Ratio)

In Tabelle 4.13 sind die Coverage Ratios pro Stage getrennt nach SSM- und
nicht SSM-Banken dargestellt. Die Ratios von SSM- und nicht SSM-Banken
sind für Stage 3 vergleichbar. Die Coverage Ratios in den Stage 1 und 2 sind
für die nicht SSM-Banken niedriger. Im Zeitablauf ist in keiner Stage ein Anstieg
zu beobachten. Allenfalls sinkt die Coverage Ratio in Stage 2 im Jahr 2020 eher
noch ab.
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Nein +
Ja

1 0.16 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.16 0.18
2 2.90 2.08 2.39 2.48 2.37 1.84 1.95 1.87
3 46.36 45.86 45.69 45.62 45.58 45.43 45.48 45.27

Tabelle 4.13: Quantitative Auswertung: Coverage Ratios nach Stages in
Prozent (eigene Auswertung)

Die Boxplots in Abbildung 4.20 bestätigen diesen Eindruck. Während der
Median (per 30.6.2020: 0,18 %) und die Quartile in Stage 1 für SSM-Banken
im Jahr 2020 tendenziell ansteigen, gehen die Ratios in Stage 2 eher zurück.
Der Median sinkt von 2,19 % (31.12.2019) auf 1,93 % (40.6.2020). Die Ratios
für Stage 3 sind stabil.

Besteht bei SSM-Banken bis inklusive 31.12.2019 noch eine Streuung der Co-
verage Ratios in den Stages 1 und 2, so wird der Interquartilsabstand im ersten
Halbjahr 2020 sehr gering. In der Stage 1 ist ein Ausreißer zu beobachten, in
der Stage 2 zwei Ausreißer.

Die Ratios für Stage 1 (siehe Abbildung 4.21) und Stage 2 (siehe Abbildung
4.22) der einzelnen Banken zeigen überwiegend stabile Entwicklungen. In Stage
1 steigt die Coverage Ratio für den Volksbanken Verbund im zweiten Quartal
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Abbildung 4.20: Quantitative Auswertung: Boxplot Coverage Ratios nach
Stages (eigene Auswertung)

sprunghaft von 0,1 % auf 0,32 % an; auch die BAWAG zeigt eine deutliche Auf-
wärtsbewegung im ersten Quartal. In Stage 2 geht die Coverage Ratio bei der
RLB OÖ im vierten Quartal 2019 von 1,9 % auf 0,7 % zurück; bei keiner Bank
ist zum Jahresende 2019 oder im ersten Halbjahr 2020 eine deutliche Erhöhung
der Ratio zu beobachten.

Diese Werte sind in etwa vergleichbar mit den Werten der Umfrage der EBA
2018 (siehe Abbildung 4.3). Die durchschnittliche Coverage in Stage 2 aus EBA
2018 beträgt 3,9 %, der Durchschnitt für die Stichprobe beträgt per Juni 2020
1,87 %.
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Abbildung 4.21: Quantitative Auswertung: Coverage Ratios nach Banken,
Stage 1 (eigene Auswertung)

Abbildung 4.22: Quantitative Auswertung: Coverage Ratios nach Banken,
Stage 2 (eigene Auswertung)
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4.3.4 Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen

Wie in Kapitel 4.1.3 dargelegt, sollte die frühzeitige Erkennung von Krisen und
Bildung von Risikovorsorgen zu folgenden Änderungen in den Kennzahlen vor
dem März 2020 führen:

• Erhöhung des Anteils der Forderungen in der Stage 2

• Erhöhung des Anteils der erwarteten Kreditverluste in Stage 2

• Erhöhung der Coverage Ratios in den Stages 1 und 2

• Erhöhung der erwarteten Kreditverluste in den Stages 1 und 2

Die Verteilung der Buchwerte auf die Stages ist in Kapitel 4.3.1 dargestellt
und analysiert. Die Ergebnisse sind wie folgt:

• Bis inklusive Dezember 2019 erhöhen sich der Mittelwert und der Medi-
an der Anteile der Forderungen in Stage 2 nicht materiell. Die Anteile
erhöhen sich ab den Quartalsberichten März 2020.

• Der Anteil von Forderungen in der Stage 2 erhöht sich bis inklusive De-
zember 2019 bei keiner der untersuchten Banken materiell. Die Erhöhun-
gen beginnen im März 2020 (materiell bei einer Bank), auf breiterer Basis
finden sie im Juni 2020 statt.

Die Verteilung der erwarteten Kreditverluste auf die Stages ist in Kapitel
4.3.2 dargestellt. Die Ergebnisse sind wie folgt:

• Bis inklusive Dezember 2019 erhöht sich der Mittelwert der Anteile der
erwarteten Kreditverluste in der Stage 2 nicht materiell.

• Der Median der Anteile in Stage 2 erhöht sich zum Jahresende bei den
SSM-Banken, gleichzeitig wird der Interquartilsabstand größer - die Ent-
wicklung in den einzelnen Banken ist uneinheitlich (siehe Abbildung 4.19).

Die Entwicklung der Coverage Ratios ist in Kapitel 4.3.3 dargestellt. Die
Ergebnisse sind wie folgt:

• Der Mittelwert und der Median der Coverage Ratios der Stage 1 steigen
bis zum Jahresende 2019 nicht an. Erst im zweiten Quartal 2020 erhöhen
sich die Werte leicht.

• Der Mittelwert und der Median der Coverage Ratios der Stage 2 sinken
im gesamten untersuchten Zeitraum eher ab.
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• In der Stage 1 zeigen sich im ersten bzw. zweiten Quartal 2020 bei zwei
Banken deutliche Erhöhungen der Coverage Ratio (siehe Abbildung 4.21).

• In der Stage 2 sinken mit dem Jahresende 2019 bei zwei Banken die
Coverage Ratios deutlich (siehe Abbildung 4.22).

Die Entwicklung der erwarteten Kreditverluste in Summe ist in der Tabelle
4.11 ersichtlich. Die Ergebnisse sind wie folgt:

• Die Summe der erwarteten Kreditverluste über alle Stages sinkt im Laufe
des Jahres 2019 ab. Die Ursache für den Rückgang ist eine Reduktion in
der Stage 3.

• Leichte Zuwächse in den Stages 1 und 2 kompensieren diesen Rückgang
nicht.

• Im ersten Halbjahr 2020 steigen die erwarteten Kreditverluste in allen
Stages an. Am stärksten fällt der Anstieg in Stage 2 aus.

Vor März 2020 ist nur für den Median der Anteile der erwarteten Kredit-
verluste in Stage 2 eine materielle Erhöhung zu erkennen. Die anderen Kenn-
zahlen deuten nicht auf eine frühzeitige Erkennung der Krise. Beginnend mit
März 2020, überwiegend aber mit Juni 2020 steigen die Anteile der Forderungen
der Stage 2 in den Banken und damit die erwarteten Kreditverluste in dieser
Stage und damit in Summe über alle Stages. Bis inklusive Juni 2020 ist kein
materieller Anstieg der Stage 3 (also der Ausfälle) zu verzeichnen.

4.3.5 Bewertung von möglicher Prozyklizität

Wie in Kapitel 4.1.3 dargelegt, besteht bei einer marktweiten Erhöhung von
Risikovorsorgen in der Krise die Gefahr von Prozyklizität. Eine marktweite
Erhöhung ab März 2020 wird wie folgt überprüft:

• Bewegung des Interquartilsbereichs des Anteils der Forderungen in Stage
2 nach oben

• Bewegung des Interquartilsbereichs des Anteils der erwarteten Kreditver-
luste in Stage 2 nach oben

• Bewegung des Interquartilsbereichs der Coverage Ratios in den Stages 1
und 2 nach oben

• Anstieg der erwarteten Kreditverluste in den Stages 1 und 2 bei der Mehr-
zahl der Banken

70



Die Verteilung der Buchwerte auf die Stages ist in Kapitel 4.3.1 dargestellt
und analysiert. Die Ergebnisse sind wie folgt:

• Der Interquartilsbereich für den Anteil der Forderungen in Stage 2 bewegt
sich im März 2020 leicht nach oben. Im Juni 2020 kommt es zu einem
deutlichen Anstieg (siehe Abbildung 4.14).

• Die Interquartilsabstände verändern sich über den analysierten Zeitraum
wenig. Dies gilt für alle Stages und SSM- und nicht SSM-Banken.

Die Verteilung der erwarteten Kreditverluste auf die Stages ist in Kapitel
4.3.2 dargestellt. Die Ergebnisse sind wie folgt:

• Der Interquartilsbereich für den Anteil der erwarteten Kreditverluste in
Stage 2 bewegt sich im März 2020 leicht nach oben. Im Juni 2020 liegt
für SSM-Banken eine deutliche Bewegung nach oben vor. Bei den nicht
SSM-Banken steigt der Interquartilsbereich im ersten Halbjahr nur leicht
an, der Median allerdings stärker.

• Der Interquartilsabstand für die Stage 2 erhöht sich bei SSM-Banken im
Dezember 2019 deutlich. Er bleibt im März 2020 vergleichsweise hoch und
engt sich im Juni 2020 wieder ein.

• Deutliche Erhöhungen des Anteils in Stage 2 sind im März oder Juni 2020
bei sechs der zehn Banken festzustellen.

Die Entwicklung der Coverage Ratios ist in Kapitel 4.3.3 dargestellt. Die
Ergebnisse sind wie folgt:

• Die Coverage Ratios für Stage 1 steigen im Untersuchungszeitraum leicht
an, die Coverage Ratios für Stage 2 sinken.

• Der Interquartilsbereich für die Coverage Ratios in Stage 1 für SSM-
Banken engt sich im März 2020 (durch Erhöhung des ersten Quartils)
sehr stark ein. Dies bleibt auch im Juni 2020 so.

• Auch der Interquartilsbereich in der Stage 2 engt sich bei SSM-Banken im
ersten Quartal 2020 ein. Ursache ist das Absinken des dritten Quartils.
Daran ändert sich im Juni 2020 wenig.

Die Entwicklung der erwarteten Kreditverluste pro Stage ist in den Abbil-
dungen 4.16 und 4.17 dargestellt. Die Ergebnisse sind wie folgt:
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• Bei sieben von elf Banken steigen die erwarteten Kreditverluste in Summe
über alle Stages im März oder Juni 2020 an. Es ist zu beachten, dass
die erwarteten Kreditverluste der Stage 3 bei sieben Banken über den
Beobachtungszeitraum (auch nach Ausbruch der Krise) fallen.

• Die erwarteten Kreditverluste für die Stages 1 und 2 steigen bei allen
Banken im März oder Juni 2020 an. Die Anstiege resultieren überwiegend
aus der Stage 2.

Die Kennzahlen und die erwarteten Kreditverluste der Stages 1 und 2 zeigen
nach Ausbruch der Krise überwiegend einheitliche Entwicklungen (wie schon
vor Ausbruch der Krise). Die Verteilung der Forderungen auf die Stages bewegt
sich innerhalb recht enger Grenzen. Die erwarteten Kreditverluste der Stage 1
und 2 steigen erwartungsgemäß für alle Banken im ersten Halbjahr 2020 an.
Die Coverage Ratios für die Stage 1 und 2 verändern sich durch die Krise
nicht wesentlich - interessant ist die geringe Streuung der Werte, insbesondere
nach Ausbruch der Krise. Die erwarteten Kreditverluste der Stage 1 und 2 stei-
gen nach dem Ausbruch der Krise marktweit an. Die überwiegend einheitliche
Entwicklung der Kennzahlen und der Risikovorsorgen erhöht die Gefahr der
Prozyklizität.

4.4 Bewertung der Erwartungserfüllung des IFRS 9 in der
Covid-19 Krise

Wie in Abbildung 4.16 ersichtlich ist, gehen die erwarteten Kreditverluste der
Stage 3 (wie im Zeitraum davor) auch am Beginn der Krise bei vielen Banken
zurück oder steigen nur leicht. Durch die Erhöhungen der erwarteten Kredit-
verluste der Stage 1 und 2 nach dem Ausbruch der Krise steigt die Summe
der erwarteten Kreditverluste bis zum Juni 2020 über alle Stages trotzdem an.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass auch unter IAS 39 erwartete Kredit-
verluste auf Portfolioebene zu bilden gewesen wären (vergleiche Kapitel 2.2.2).
Über den gesamten Untersuchungszeitraum ist festzustellen: In Summe steigen
die erwarteten Kreditverluste über alle Stages nur leicht an. Bei sieben von elf
Banken sinken die erwarteten Kreditverluste oder steigen nur leicht. Bei vier
Banken steigen sie im Untersuchungszeitraum deutlich.

Folgende drei inhaltlichen Erwartungshaltungen sind mit der Einführung des
IFRS 9 im Hinblick auf die Bilanzierung erwarteter Kreditverluste bei Kredit-
instituten verbunden:

72



• Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen

• Reduktion von Prozyklizität

• Vergleichbarkeit und Konsistenz in der Anwendung

Um die Erfüllung dieser Erwartungshaltungen zu beurteilen, wurden die Ver-
öffentlichungen des IASB und der Aufsichtsbehörden ab März 2020 sowie die
Abschlüsse österreichischer Banken zwischen September 2018 und Juni 2020
untersucht.

Der Bereich Frühzeitige Bildung von Risikovorsorgen wurde qualitativ und
quantitativ untersucht. Bei der überwiegenden Anzahl der untersuchten Halb-
jahresabschlüsse zum Juni 2020 erfolgt eine zumindest eingeschränkte Berück-
sichtigung und Offenlegung des Einfluss der Covid-19 Pandemie. Allerdings sind
die Vorgehensweisen und Offenlegungen sehr unterschiedlich. Die (vom IASB
vorgeschlagene) Anwendung von Post Model Adjustments bzw. deren einge-
schränkte Nachvollziehbarkeit verringert die Vergleichbarkeit weiter (siehe un-
ten).

Die quantitative Untersuchung hat keinen Hinweis auf eine frühzeitige Erken-
nung der Krise ergeben. Nur eine der Kennzahlen steigt zum Jahresende 2019,
also vor Beginn der Krise, an (Median der Anteile der Forderungen in Stage 2 für
SSM-Banken). Bis inkl. Jahresende 2019 lassen die Kennzahlen auf keine ma-
terielle Verschlechterung der Ratingstruktur oder Erhöhungen der erwarteten
PD oder LGD schließen. Es ist keine materielle Erhöhung der Portfolioanteile
in Stage 2 zu erkennen. Im Ergebnis steigen die erwarteten Kreditverluste in
Stage 1 und 2 vor Ausbruch der Krise nur leicht an.

Die mögliche Prozyklizität wurde quantitativ untersucht. Die Kennzahlen zei-
gen nach Ausbruch der Krise überwiegend einheitliche Entwicklungen. Dieses
Ergebnis war auf Basis der Untersuchung von EBA 2017 und der qualitativen
Auswertungen zu erwarten. Wie in Kapitel 4.2.2.3 zum Aspekt Komplexität
beschrieben: Das PD x LGD x EAD-Modell hat sich als Marktstandard durch-
gesetzt. Die veröffentlichten Abschlüsse ermöglichten keine solche Aussage zu
den im Einsatz befindlichen Modellen zur Feststellung der Erhöhung des Kredi-
trisikos (siehe Kapitel 4.2.2.2). Ausgehend von EBA 2017 kann aber vermutet
werden, dass die Modelle überwiegend vergleichbar sind. Interessant ist, dass
die Staging-Modelle offensichtlich unabhängig von ihrer Komplexität quantita-
tiv sehr ähnliche Ergebnisse liefern. Es ist zu beachten, dass die Modelle in der
Krise durch Post Model Adjustments überlagert werden.
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Die Kennzahlen weisen im Zeitablauf überwiegend geringe und stabile Inter-
quartilsabstände auf. Das zeigt, dass die verschiedenen Modelle im Durchschnitt
ähnliche Ergebnisse liefern. Dies ist ein weiteres Indiz für mögliche Prozyklizi-
tät. Zusammenfassend ist festzustellen: Es liegen offensichtlich marktweit sehr
ähnliche Erwartungen zum Verlauf der Krise vor. Diese Erwartungen führen
zu sehr ähnlichen Entwicklungen bei den erwarteten Kreditverlusten. Die aus-
gewerteten Kennzahlen lassen den Schluss zu, dass die verwendeten Parameter
und die Modelle zur Feststellung einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos
überwiegend einheitlich und zyklisch reagieren. Nach ESRB 2017, S. 31, kann
dies die Prozyklizität erhöhen (siehe Kapitel 2.3.2).

Dieser Befund bestätigt die Veröffentlichungen des IASB und der Aufsichts-
behörden ab März 2020. Die Institutionen stellen fest, dass in Reaktion auf
die GFC ein Modell implementiert worden ist, das in der aktuellen Krise nicht
funktioniert und offensichtlich sogar als gefährlich für die Stabilität des Fi-
nanzsystems eingeschätzt wird (siehe Kapitel 3.1). Problematisch sind die hohe
Unsicherheit in der Krise, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Prognosen und
schließlich die Modelle selbst: Die Annahmen und Zusammenhänge der Modelle
könnten in der Krise nicht mehr gültig sein (IASB 2020, S. 1). Die Aufsichts-
behörden signalisieren mit ihren Veröffentlichungen, dass vom IFRS 9 eine po-
tentielle Gefahr in Form von Prozyklizität ausgeht, stellen den Standard aber
nicht in Frage.

Hinter dem Bereich Vergleichbarkeit und Konsistenz in der Anwendung steht
die Erwartung einer reduzierten Komplexität in der Anwendung. Der Bereich
wurde qualitativ untersucht. Im Hinblick auf die Verwendung verschiedener
Modelle bei ausgefallenen Finanzinstrumenten ist die Komplexität eher verrin-
gert worden. Allerdings bestätigt die Untersuchung die Aussage von Grünberger
2013, S. 7, dass der IFRS 9-Ansatz aus Modellierungssicht komplex ist (siehe
Kapitel 2.3.4).

Die untersuchten Halbjahresabschlüsse für sich liefern nur eingeschränkt quan-
titative Informationen, die für den österreichischen Markt einen Vergleich an-
hand von Zahlen ermöglichen. Ohne die Daten des TRE der EBA wäre eine
quantitative Untersuchung nur eingeschränkt möglich. Die unterschiedlichen
Darstellungen in den Abschlüssen erschweren die Vergleichbarkeit weiter. Auch
die qualitativen Offenlegungen sind oft schwer vergleichbar. Ein Beispiel sind die
verschiedenen Sensitivitätsanalysen: Die verwendeten Szenarien sind bei vielen
Banken unterschiedlich. Die Untersuchung bestätigt die Befürchtung etwa der
Deutsche Bundesbank 2019, S. 88, dass die zahlreichen Ermessensspielräume
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die Vergleichbarkeit der Abschlüsse erschweren können (siehe Kapitel 2.3.2).
Bei sechs Banken kommen Management Overlays zur Anwendung. Diese sind
oft nicht nachvollziehbar und sehr individuell ausgestaltet.

Der Aspekt Konsistenz ist differenziert zu beurteilen. In aller Regel kommt
in der Rechnungslegung und für aufsichtliche Zwecke eine einheitliche Definiti-
on für den Ausfall zur Anwendung. Dies ist ein wichtiges Ziel für die Aufsicht
(siehe Kapitel 2.3.2). Für andere wichtige Systeme, Modelle und Definitionen
kann oft keine Aussage über die konsistente Anwendung innerhalb der Banken
gemacht werden.

Die transparente Offenlegung der Bausteine der Modelle ist die Vorausset-
zung, um sie beurteilen und vergleichen zu können. Der sehr unterschiedliche
Umfang der Offenlegungen in den Jahresabschlüssen ist ein Indiz für die ein-
geschränkte Vergleichbarkeit (siehe Kapitel 4.2). Eher einfache Kriterien (wie
die Low Credit Risk Exemption) werden überwiegend einheitlich angewendet
und offen gelegt. Wichtige und komplexe Stellschrauben hingegen sind über-
wiegend eingeschränkt nachvollziehbar. Die Messung der signifikanten Erhö-
hung des Kreditrisikos ist grundsätzlich überwiegend transparent offen gelegt,
wobei die quantitative Messung oft nicht im Detail nachvollziehbar ist. Die an-
gewendeten FLI / PiT-Modelle sind eher eingeschränkt nachvollziehbar. Das
bedeutet, dass das Herzstück von IFRS 9, nämlich die Berücksichtigung von
FLI in den PiT-Modellen, wenig transparent ist.
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5 Zukünftiger Forschungsbedarf im Kontext der
Bilanzierung von erwarteten Kreditverlusten

Die Daten des TRE erlauben eine quantitative Bewertung für alle im Exercise
enthaltenen Banken und Länder. Es wäre zu untersuchen, ob die Kennzah-
len auf europäischer Ebene ein vergleichbares Verhalten zeigen. Des weiteren
könnte in dem umfangreicheren Datenset analysiert werden, ob die Kennzahlen
Abhängigkeiten von verschiedenen Merkmalen aufweisen. So könnte vermutet
werden, dass die Höhe und die Entwicklung der Kennzahlen davon abhängt, ob
eine Bank den KSA- oder den IRB-Ansatz anwendet. Ebenso könnten nationale
Unterschiede bezüglich der Anwendung des IFRS 9 untersucht werden.

Die Coverage Ratios zeigen je nach Stage einen uneinheitlichen Verlauf wäh-
rend der Krise. Die Höhe der Coverage Ratios ist abhängig von einer Vielzahl an
Faktoren: der Höhe der LGD und der PD oder der Portfolio- und Besicherungs-
struktur. Mit tiefergehenden Informationen wäre es möglich, die bestimmenden
Einflussfaktoren besser abzuschätzen. Dazu müsste sich die Transparenz der
Offenlegungen deutlich erhöhen.

In den nächsten Jahren stellt die Schätzung der Parameter PD und LGD ei-
ne methodische Herausforderung dar. Die staatlichen Eingriffe haben bis dato
ein Ansteigen der Insolvenzen verhindert. Allerdings kann nicht bei jeder Krise
davon ausgegangen werden, dass der Staat die Insolvenzraten niedrig hält. Die
Berücksichtigung der staatlichen Eingriffe während der Covid-19 Pandemie auf
die Parameter ist nicht trivial und sollte untersucht werden.

Unter IFRS 9 können Finanzinstrumente mit einer guten Bonität, aber ei-
ner signifikanten Verschlechterung des Kreditrisikos seit Abschluss in Stage 2
landen. Finanzinstrumente mit viel schlechteren Ratings können in Stage 1
verbleiben. Es sollte untersucht werden, ob die Modelle zur Feststellung der si-
gnifikanten Erhöhung des Kreditrisikos überhaupt Ausfälle besser vorhersagen
als etwa die Ratings von Finanzinstrumenten.
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